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Einleitung

S ind neue Gentechnik-Verfahren  
die Lösung zur Bewältigung der 
Klimakrise und des Hungers  
– oder schaffen sie womöglich 

nur weitere Probleme? Was können risi-
koärmere Züchtungsansätze hier leisten, 
vor allem, wenn sie angemessen geför-
dert würden? 
Die Diskussion um neue Gentechniken 
(NGT) wie CRISPR/Cas in der Landwirt-
schaft wird aktuell eher unter Expert*in-
nen geführt. Sie ist weder in der breiten 
zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit noch 
bei den Betroffenen in der Lebensmittel-
Erzeugungskette angekommen. 
Insbesondere die Debatte über die Fra-
ge, ob neue Gentechnik-Verfahren weiter 
als Gentechnik reguliert werden müssen, 
wird aber voraussichtlich in diesem Jahr 
sehr an Fahrt gewinnen. Denn Ende April 
2021 wird die EU-Kommission auf Ersu-
chen der Mitgliedstaaten eine Untersu-
chung zu dem „Status neuartiger genomi-
scher Verfahren“ im Lichte des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache 
C-528/16) vorlegen. Ob die EU-Kommissi-
on zur gleichen Zeit konkrete Vorschläge 
veröffentlichen wird, ist offen. 
Sollte die EU-Kommission eine Aufwei-
chung der EU-Gentechnikgesetzgebung 
vor schlagen, wäre dies eine folgenschwe-
re Weichenstellung mit erheblichen Aus-
wirkungen auf die Art und Weise, wie in 
Zukunft Saatgut und Lebensmittel erzeugt 

werden. Nichts weniger als das in Europa 
geltende Vorsorgeprinzip und die erstrit-
tene Wahlfreiheit für Verbraucher*innen 
und jeder Stufe der Lebensmittelerzeu-
gung stehen auf dem Spiel. 
Dies ist für uns Anlass, eine breite, trans-
parente, informierte Debatte unter Ein-
bezug aller Interessengruppen zu fordern. 
Mit den vorliegenden Hintergrund-Texten 
lassen wir einige kritische Perspektiven 
zu Wort kommen, die bislang wenig Raum 
finden. Dazu beleuchten diverse Autor*in-
nen die Argumente rund um die Regulie-
rung der neuen Gentechnik-Verfahren aus 
ihren jeweiligen Blickwinkeln und Erfah-
rungen. Damit leisten diese Autor*innen 
einen Beitrag zur dringend öffentlich zu 
führenden Debatte. 

PIPELINES DER UNTERNEHMEN – UND 
KOMMENTARE AUS ZÜCHTERSICHT UND 
DEM GLOBALEN SÜDEN

Zunächst wirft Dr. Eva Gelinsky einen 
detail lierten Blick auf die Entwicklungs-
pipelines der Unternehmen und öffent-
lichen Datenbanken. Sie erörtert, mit 
welchen NGT-Pflanzen und welchen Ei-
genschaften voraussichtlich in den kom-
menden Jahren zu rechnen ist und bei wel-
chen sich die Markteinführung verzögert. 
Aus Züchtersicht stellen Dr. Carl Vol len - 
weider und Dr. Quirin Wember das Argu-
ment auf den Prüfstand, dass mittels NGT 
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schnell und einfach „trockenresistente“ 
Pflanzen erzeugt werden könnten. Sie ver-
weisen darauf, dass eine Weiterentwick-
lung der Kulturpflanzen unter realen Feld-
bedingungen und die Erhöhung der Di-
versität in den Sorten (Populationssorten 
und Sortenmischungen) in Kombination 
mit Kreuzungszüchtung vielversprechen-
der sind, um solch komplexe Anpassungs-
fähigkeiten zu verwirklichen. Sabrina Ma-
sinjila und Rutendo Zendah vom African 
Centre for Biodiversity (ACB) in Südafrika 
untersuchen die Frage, ob die NGT Hun-
ger und Armut besiegen können. Sie zei-
gen aber auch auf, wie stark der Druck auf 
afrikanische Ernährungssysteme und das 
Profitinteresse an afrikanischen geneti-
schen Ressourcen ist. 

ETHISCHE FRAGESTELLUNGEN

Prof. Dr. Thomas Potthast weitet den Blick 
und untersucht die Dimensionen einer 
ethischen Beurteilung von Technikent-
wicklung. Ziele, Mittel, Folgen und Kon-
text seien bei der Bewertung zu berück-
sichtigen, aber auch, welche risikoärme-
ren Lösungen es gibt. Er warnt davor, dass 
sich Forschungsförderung und politische 
Entscheidungsträger am Fiktionalen ori-
entieren, und stellt die Frage der Verant-
wortungsübernahme. 

JURISTISCHE PERSPEKTIVE

Prof. Dr. Gerd Winter widmet sich den Re-
gulierungsfragen neuer Gentechniken. Er 
beleuchtet den gegenwärtigen Rechtsrah-
men sowie das EuGH-Urteil, geht der Dis-
kussion um eine Neujustierung des Gen-
technikrechts nach und zeigt die Grenzen 

auf. Das Vorsorgeprinzip bleibt zu berück-
sichtigen. Katrin Brockmann beleuchtet 
den Koexistenz-Zweck des Gentechnikge-
setzes, der gleichberechtigt zur Risikovor-
sorge umzusetzen ist. Bei der Bewertung 
von neuen Gentechnik-Verfahren ist auch 
zu prüfen, inwieweit die Koexistenz der 
jetzigen Formen der Landwirtschaft zu-
verlässig gesichert werden kann. Dafür ist 
eine Regulierung notwendig. 

FUNKTIONSWEISE, RISIKEN, VORSORGE

Dr. Katharina Kawall erläutert die Funkti-
onsweise der neuen Gentechnik-Verfah-
ren am Beispiel der Genschere CRISPR/Cas 
und ungewollter Effekte. Sie zeigt auf, dass 
CRISPR/Cas vielfältig eingesetzt werden, 
genetische Grenzen aufbrechen und neue 
genetische Kombinationen hervor bringen 
kann. Zur Risikobewertung braucht es eine 
Regulierung aller mit den neuen Gentech-
niken entwickelten Organismen und Pro-
dukte. Darauf aufbauend fordern Dr. Wolf-
ram Reichenbecher, Dr. Samson Simon und 
Dr. Friedrich Waßmann, dass eine wissen-
schaftlich geführte Diskussion die Mög-
lichkeit von Risiken anerkennen sollte. 
Entsprechend sei das Vorsorgeprinzip bei 
Genom Editing konsequent anzuwenden. 

WAHL- UND GENTECHNIKFREIHEIT 

Weiterhin ist der Wunsch der Verbrau-
cher*innen nach Gentechnikfreiheit im 
Essen, auf dem Teller und im Stall groß, das 
zeigt Anne Markwart anhand unterschied-
licher repräsentativer Studien auf. Nur mit 
erkennbarer Kennzeichnung haben die 
Verbraucher*innen Wahlfreiheit und kön-
nen informierte Entscheidungen treffen. 

Das erste spezifische Nachweisverfahren 
für ein bekanntes Produkt aus neuer Gen-
technik hat der Verband Lebensmittel ohne 
Gentechnik entwickelt. Alexander Hissting 
beleuchtet die Hintergründe und fordert 
die Anwendung des Nachweisverfahrens 
zum Schutz der gentechnikfreien Lebens-
mittelkette. Annemarie Volling erläutert, 
warum die gentechnikfreie Landwirtschaft 
und Lebensmittelerzeugung aus bäuerli-
cher Perspektive für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft gesichert werden muss und 
warum eine Regulierung Rechtssicherheit 
und wirtschaftliche Vorteile schafft. 
Den Abschluss bilden ein Ausblick und 
Schlussbetrachtungen zur Sicherung der 
Gentechnikfreiheit in konventioneller und  
ökologischer Landwirtschaft sowie Forde-
rungen an die politischen Entscheidungs-
träger aus bäuerlicher Sicht.

HINTERGRUND

Die neuen Gentechniken werden auch als 
„Genom-Editierung“, Genome Editing oder 
„neue molekulargenetische Züchtungsver-
fahren“ bezeichnet. Das bekannteste Ver-
fahren heißt CRISPR/Cas. Diese sogenan n - 
ten „Gen-Scheren“ sollen gezielte Ver-
änderungen auf der Ebene des Genoms 
erzeugen. Möglich ist das, weil der Enzym- 
Komplex, bestehend aus einer Steue-
rungs- und einer Schneide-Komponente,  
bestimmte Orte im Genom ansteuern und 
dort Veränderungen am Genom bewir-
ken kann. Die Anwendungsmöglichkei-
ten sind dabei deutlich größer als bei der 
alten Gentechnik. Sie reichen von weni-
gen Basenpaar-Veränderungen (die bei-
spielsweise zum Ein- oder Ausschalten 
von einzelnen Genen führen können) bis 

hin zur gleichzeitigen Veränderung meh-
rerer Gene oder dem Einbringen von Ge-
nen. Entsprechend komplex können die 
Folgen für den Organismus selbst oder 
für die Umwelt sein. Bislang gibt es keine 
systematische umfassende Risikoprüfung 
dieser neuen Organismen. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stell-
te im Juli 2018 klar, dass die durch neue 
Gentechnik-Verfahren hergestellten Pro-
dukte als gentechnisch verändert einzu-
stufen sind und der EU-Gentechnikgesetz-
gebung unterliegen. Das ist kein Verbot. 
Wenn Hersteller gentechnisch veränder-
te Produkte auf den Markt bringen wol-
len, sei es zum Anbau oder zum Import, 
unterliegen sie im Rahmen der Regulie-
rung verschiedenen Maßnahmen. Dazu 
zählen eine Risikoprüfung und -bewer-
tung, ein Zulassungsverfahren sowie eine 
Kennzeichnungspflicht; Rückverfolgbar-
keit und Monitoring müssen gewährleis-
tet werden. Freisetzungsversuche un-
terliegen dem Genehmigungsvorbehalt. 
Für nicht zugelassene GVO gilt Nulltole-
ranz. Neue Gentechnik-Organismen könn-
ten mit ähnlichen Risiken verbunden sein 
wie die „alten“ GVO, so der EuGH. Die gen-
technikfreie Land- und Lebensmittelwirt-
schaft, Saatgutorganisationen und Handel 
sowie Umwelt- und Verbraucherschutz so-
wie Eine-Welt-Orga nisationen begrüßen 
das EuGH-Urteil. Anders sehen es die Gen-
technik-Anwender*innen und fordern eine  
Aufweichung der EU-Gentechnikgesetzge-
bung.
Genau darüber wird nach Veröffentli-
chung der EU-Kommissionsstudie gestrit-
ten werden.

Einleitung
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D ürre, Hitze, Starkregen, neue 
Schäd linge und Krankheiten: Die 
Landwirtschaft steht mit dem Kli-

mawandel vor gewaltigen Herausforde-
rungen. Neue Gentechnik-Verfahren wie 
CRISPR/Cas, so die Behauptung, sollen in 
relativ kurzer Zeit zur Lösung dieser He-
rausforderungen beitragen. Mehr noch: 
Ein Land wie Deutschland könne es sich 
eigentlich gar nicht leisten, die Verfahren 
und daraus resultierende Produkte nicht 
zu nutzen, wie Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Klöckner (CDU) es ausdrückte.
Wie fundiert sind derartige Aussagen zum 
Nutzenpotential von CRISPR/Cas & Co? An 
welchen Eigenschaften arbeiten die Un-
ternehmen und wann ist mit Pflanzen auf 
dem Acker zu rechnen? Eine Übersicht 
des Julius-Kühn-Instituts (JKI) führt eine 
wachsende Anzahl an Fachpublikationen 
auf, die den Einsatz der neuen Gentechnik 
(NGT) zur Entwicklung marktorientierter 
Anwendungen beschreiben.1 Die Über-
sicht enthält jedoch keine Angaben, ob es 
sich um anwendungsorientierte Grund-
lagenforschung handelt.2 Auch wer den 
keine Daten geliefert, die zeigen, ob und 
wann eine Pflanze tatsächlich vermarktet 
werden soll.

Um einen Eindruck zu erhalten, mit wel-
chen neuen, mit gentechnischen Metho-
den veränderten Pflanzen (NGT-Pflan-
zen) in den nächsten Jahren zu rechnen 
ist, lohnt sich daher eine Recherche, die 
weitere Quellen einbezieht, zum Beispiel 
eine Datenbank der US-Behörde APHIS 
oder die landwirtschaftliche Fachpresse.3

LEERE VERSPRECHEN UND  
VERSCHOBENE MARKTEINFÜHRUNG

Diese detaillierteren Blicke zeigen, dass 
sich derzeit rund 120 Pflanzen in den Kom-
merzialisierungs- und Entwicklungspipe-
lines befinden. Mit einer Flut neuer NGT-
Pflanzen ist in absehbarer Zeit dennoch 
nicht zu rechnen: Zum einen mehren sich 
die Fälle, in denen bereits zur Kommer-
zialisierung angekündigte Produkte ohne 
weitere Begründung wieder aus den Pipe-
lines verschwinden, zum anderen ver-
schieben Unternehmen Markteinführun-
gen neuer Pflanzen immer wieder.
Im Anbau sind global betrachtet erst 
zwei Pflanzen, die mittels neuer Gentech-
nik entwickelt wurden: Das US-ameri-
kanische Unternehmen Cibus vermark-
tet seit 2016 einen herbizidresistenten 

Warten auf die Superpflanzen
CRISPR & Co wecken  
übertriebene Erwartungen
Dr. Eva Gelinsky

Raps. Das ebenfalls in den USA ansässi-
ge Unternehmen Calyxt vertreibt seit 2018 
eine Sojasorte, deren Öl geringere An-
teile der als gesundheitsschädlich gel-
tenden Transfett säuren enthält. Der An-
bauumfang dieser Sojasorte betrug 2020 
nach Unternehmensangaben 40.460 Hek-
tar. Für den Cibus-Raps lagen die Anbau-
zahlen laut dem Anbau-Bericht („Acrea-
ge Report“) des US-Landwirtschafts - 
ministeriums 2019 bei 32.000 Hektar.
Cibus wirbt damit, dass das Unternehmen 
mit Hilfe der Oligonukleotid-gerichteten  
Mutagenese neue Sorten sehr schnell, 
das heißt in weniger als fünf Jahren, und 
günstig – mit einem Finanzaufwand von 
weniger als zehn Millionen US-Dollar – 
auf den Markt bringen könne. Diese Be-
hauptung hat sich bislang nicht bestätigt. 
Nach 20 Jahren ist nur der bereits erwähn-
te herbizidresistente Raps auf dem Markt. 
In dieser Zeit hat das Unternehmen Inves-
titionen in Höhe von 127 Millionen US-
Dollar eingeworben.4 Bereits 2008 sollte 
ein herbizidtoleranter NGT-Reis auf den 
Markt kommen. Dann hieß es, die Markt-
einführung sei für 2020 bis 2023 geplant. 
Aktuell nennt Cibus keinen konkreten 
Zeitpunkt mehr für die Kommerzialisie-
rung dieser Sorte. Aus welchen Gründen 
der Reis noch nicht auf dem Markt ist, ist 
unklar. Ein herbizidtoleranter Lein soll-
te laut Firmenangaben im Jahre 2015 auf 
den Markt kommen. Sechs Jahre später 
befindet sich der Lein noch immer in ei-
ner frühen Entwicklungsphase.
Ähnlich verhält es sich bei Calyxt. Ende 
2018 befanden sich noch 19 neue NGT-
Pflanzen des US-Unternehmens auf dem 
Weg zur Markteinführung, darunter eine 
Kartoffel, die resistent gegen die Kraut- 

und Knollenfäule sein soll, eine weite-
re Kartoffel mit verbesserten Lagereigen-
schaften bei kühlen Temperaturen und 
ein mehltauresistenter Weizen.5 Im Ver-
lauf des Jahres 2019 verschwanden diese 
und 13 weitere Kulturen ohne Erklärung 
aus der Produktpipeline. Stattdessen soll 
ein „ballaststoffreicher“ Weizen, der Weiß -
mehlprodukte gesünder machen soll, ab 
2022 vermarktet werden. Darüber hinaus 
führt Calyxt weitere Produktkandidaten 
auf. Die Hälfte davon ist jedoch noch in 
einer sehr frühen Entwicklungsphase. Ob 
diese Pflanzen jemals Marktreife erlan-
gen, ist offen.
Die Kommerzialisierung einer der ersten 
Pflanzen, die mittels CRISPR/Cas entwi-
ckelt wurde – ein Mais des US-Unterneh-
mens Corteva mit veränderter Stärkezu-
sammensetzung – verzögert sich eben falls. 
Auch dieses Produkt wird schon seit Jah-
ren angekündigt, 2016 wurden Freiset-
zungsversuche in den USA begonnen, die 
Markteinführung sollte zunächst bis 2020 
erfolgen. Neuere Angaben sind vorsichti-
ger und sagen „ab 2021“.

ZWEIFELHAFTER  
ZUSATZNUTZEN

In Japan wurde im Januar 2021 eine erste 
CRISPR-Tomate zum Verzehr freige ge-
ben. In den Tomaten ist ein Inhaltsstoff 
(γ-Amino buttersäure, GABA) um ein Viel  -
faches höher konzentriert als in Früch -
ten aus konventioneller Züchtung. GABA 
kann die Übertragung bestimmter Rei-
ze im zentralen Nervensystem hemmen, 
weshalb dem Stoff eine blutdrucksenken-
de Wirkung beim Menschen zugespro-
chen wird. In den Tomatenpflanzen er-
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füllt GABA verschiedene Funktionen: Es 
beeinflusst unter anderem das Wachstum, 
Reaktionen gegen Schädlinge und Pflan-
zenkrankheiten sowie verschiedene Stoff-
wechselfunktionen. Unerwünschte Effek-
te sind aufgrund dieses Eingriffs durchaus 
wahrscheinlich; auf Risiken wurden die 
Tomaten allerdings nie untersucht.
Das US-Unternehmen „J. R. Simplot“ ver-
marktet seit 2015 in den USA gentechnisch 
veränderte (gv) Kartoffeln unter dem Na-
men „Innate“. Diese sollen unter ande-
rem widerstandsfähiger gegen die Bil-
dung grau-schwarzer Flecken sein, die bei 
Transport und Lagerung oder nach dem 
Schälen und Aufschneiden entstehen. 
Die Kartoffeln sollen ohne Flecken län-
ger frisch aussehen. Um das zu erreichen, 
wurden verschiedene Gene stillgelegt  
oder deren Bildung blockiert. Während 
Simplot bei den Innate-Kartoffeln noch 
die schon länger bekannte „alte“ Gentech-
nik-Methode RNA-Interferenz eingesetzt 
hat, arbeitet das Unternehmen bei neu-
eren Entwicklungen mit CRISPR/Cas9. Er-
neut werden Veränderungen des Kartof-
fel-Stoffwechsels durch das Ausschalten 
von Genen, dem „Knock-out“, erzeugt. 
Im Juni 2020 hat Simplot für sechs An-
fragen grünes Licht von der US-Behörde  
APHIS bekommen: unter anderem für 
Kartoffeln mit weniger schwarzen Druck-
stellen, verbesserter Lagerfähigkeit und 
einem geringeren Solaningehalt. Diese 
Traits sollen einen Beitrag zur Vermei-
dung von Lebensmittel-Verschwendung 
leisten.
Der Wissenschaftler Caius Rommens war 
an der Entwicklung der Innate-Kartoffeln 
beteiligt. Heute weist er zum Beispiel dar-
auf hin, dass die mittels Knock-out erzeug-

ten Eigenschaften riskante Nebenwirkun-
gen für die Konsument*innen haben 
könnten.6 Schädigungen des Kartoffelge-
webes führten nicht nur zu schwarzen 
Verfärbungen. Gleichzeitig reichere sich 
an diesen Stellen auch eine Aminosäu-
re an. Durch den gentechnischen Eingriff 
werde zwar die Verfärbung unterdrückt, 
nicht aber die Bildung der Aminosäure. 
Da diese potentiell giftig sei, könne sie 
zahlreiche gesundheitliche Probleme ver-
ursachen, darunter Übelkeit, Erbrechen 
und neurologische Effekte.7 Zudem wür-
den durch den Knock-out verschiedene 
Infektionen der Knollen quasi unsichtbar. 
So könnten Konsument*innen Kartoffeln 
essen, die vollkommen gesund aussehen, 
aber in Wirklichkeit pilzliche oder bak-
terielle Krankheitserreger enthalten, die 
wiederum Toxine oder Allergene produ-
zieren können. Problematisch sei auch, 
dass die APHIS die gv-Kartoffeln nur auf 
Grundlage dürftiger Firmenangaben zu-
gelassen hatte.

GENTECHNISCHES WUNSCH KONZERT:  
KLIMAANGEPASSTE PFLANZEN?

Was ist dran am Argument, mit den neu-
en Verfahren ließen sich Pflanzen in kur-
zer Zeit so verändern, dass sie resistenter 
gegenüber Hitze, Trockenheit, Salze im 
Boden und Krankheitserregern werden? 
Zwar hat ein von Corteva (USA) entwickel-
ter Mais, der trockentolerant und ertrags-
stabil sein soll, 2020 ein OK der US-Behör-
de APHIS erhalten; ob und wann dieser 
Mais tatsächlich auf den Markt kommt, 
ist jedoch noch völlig offen.8 Eigenschaf-
ten wie Trockenheitstoleranz werden 
durch eine Vielzahl an Vorgängen in den 

Pflanzen und ihren Zellen reguliert und 
sind mitunter noch gar nicht vollständig 
verstanden. So verwundert es nicht, dass 
(noch) keine genomeditierte Pflanze, die 
besonders gut mit abiotischen Stressfak-
toren umgehen kann, auf dem Markt ver-
fügbar ist.9

NEUE GENTECHNISCH  
VERÄNDERTE SUPERPFLANZEN?

Das innovative Potential der neuen Gen-
technik, das ungeachtet dieser dürftigen 
Bilanz weiterhin angepriesen wird, be-
steht also nicht darin, dass mit den neu-
en Methoden für die Landwirtschaft und 
die Konsument*innen nützliche Pflanzen 
und Produkte entwickelt werden.10 Die 
Entwicklungspipelines der Unternehmen 
zeigen, dass es primär um Traits geht, mit 
denen sich gute, also profitable Geschäfte 
machen lassen.11 Aus Sicht der Unterneh-
men gehören hierzu unter anderem: ein 
Romana-Salat mit verlängerter Haltbar-
keit im Regal (GreenVenus/Intrexon), To-
maten, die sich ohne Stielansatz pflücken 
lassen (Universität des US-Bundesstaates 
Florida), ein Senf mit reduzierten Bitter-
stoffen (Pairwise Plants), ein Kurzstengel-
Mais (Bayer), eine Erbse mit verbessertem 
Geschmack (Benson Hill), koffeinfreier 
Kaffee (Tropic Bioscience), Erdbeeren mit 
erhöhtem Zuckergehalt und verlängerter 
Haltbarkeit im Regal (J. R. Simplot) und 
Kirschen ohne Stein (Pairwise Plants).12

Dr. Eva Gelinsky ist politische Koordinatorin 
der Interessengemeinschaft für gentechnikfreie 
Saatgutarbeit (IG Saatgut). 
www.ig-saatgut.de

1 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_
Landwirtschaft/Gruene-Gentechnik/NMT_Uebersicht-
Zier-Nutzpflanzen.pdf   

2 Der Großteil der Forschung, der heute zu den Neuen 
Gentechnik-Verfahren stattfindet, beschäftigt sich nach 
wie vor mit Grundlagen, darunter neue Verfahrensvari-
anten oder dem „proof-of-concept“, das heißt mit dem 
Nachweis, dass sich bestimmte Eigenschaften über-
haupt erzeugen lassen.

3 Seit 2016 untersucht die Autorin dieses Beitrags im  
Auftrag des Schweizer Bundesamtes für Umwelt BAFU 
jährlich, welche NGT-Pflanzen sich bereits im Anbau  
beziehungsweise in den Entwicklungspipelines der  
Unternehmen befinden. Die aktuellen Tabellen (Stand: 
Dezember 2020) sind hier zu finden: https://www.bafu.
admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biotechnologie/ 
externe-studien-berichte/endbericht-semnar-gelinsky.
pdf.download.pdf/endbericht-semnar-gelinsky.pdf.  

4 https://www.nanalyze.com/2018/12/cibus-gene- 
editing-crops    

5 https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/risikodebatte-
und-risikomanagement/genome-editing/ 
reduktionistisches-pflanzenbild    

6 https://www.independentsciencenews.org/health/ 
hidden-health-dangers-former-agbiotech-insider- 
gmo-crops   

7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25417184   

8 https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/ 
downloads/reg_loi/20-168-23_air_response_signed.pdf    

9 Kawall, K 2021: Mit den neuen Gentechnikverfahren  
dem Klimawandel trotzen? In: Kritischer Agrar-
bericht 2021, S. 300–305, https://www.kritischer-
agrar bericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2021/
KAB_2021_300_305_Kawall.pdf.

10 „Nützlich“ hier verstanden im Sinne eines tatsächlichen 
Gebrauchswertes.

11 Profitabel sind Geschäfte dann, wenn Unternehmen 
Tauschwerte generieren können – idealerweise mehr  
als die Konkurrenz.

12 https://thespoon.tech/how-CRISPR-could-create- 
produce-that-lasts-longer-tastes-better-and-wont- 
make-pickers-bleed   
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Züchterische Unabhängigkeit  
bewahren
Eine Bewertung der neuen Gentechnik aus  
der Perspektive eines ökologischen Züchters
Dr. Carl Vollenweider

D en neuen gentechnischen Ver-
fahren – allen voran der „Gen-
Schere“ CRISPR/Cas – wird gro-
ßes Potential zugeschrieben. 

Die Technik sei präzise, einfach und kos-
tengünstig in der Anwendung – und ei-
gentlich nur eine konsequente Weiterfüh-
rung herkömmlicher Pflanzenzüchtung. 
Verspro chen werden von den Gentechnik-
befürworter*innen Pflanzen mit höheren 
Erträgen, Trockenheitstoleranz oder breit 
wirksamer Widerstandsfähigkeit gegen 
Krankheiten und Schädlinge.
Im Folgenden werden diese Behauptun-
gen aus der Perspektive der ökologischen 
Züchtung kritisch hinterfragt. Nach einem 
kurzen Blick auf die Technik wird darge-
stellt, was Pflanzenzüchtung tatsächlich 
be deutet und welche Schritte sie umfasst. 
Zur Illustration werden Beispiele konkre-
ter Versprechen herangezogen: Mit neu-
er Gentechnik erzeugte „klimaresiliente“ 
und pilztolerante Pflanzen.

DIE TECHNIK

CRISPR/Cas und andere Genome Editing-
Verfahren sind neue gentechnische Ver-
fahren: Mit CRISPR/Cas werden Verände-

rungen der DNA an einzelnen, isolierten 
Zellen vorgenommen. Aus diesen verän-
derten Zellen werden anschließend Pflan-
zen regeneriert. Dabei kommt es zu so-
maklonaler Variation, das heißt zu unge-
wollten Veränderungen im Vergleich zu 
den Ausgangspflanzen. Nicht alle Genoty-
pen können in Gewebekulturen mit glei-
cher Effizienz regeneriert werden.
Bei Pflanzen geht die Anwendung von 
CRISPR/Cas nach wie vor mit dem Einsatz 
„alter“ Gentechnik einher; die „Gen-Sche-
re“ wird mit dem Agrobakterium oder 
durch Partikelbeschuss in die Pflanzen-
zelle eingebracht. Mehrfache Rückkreu-
zungen mit klassischer Kreuzungszüch-
tung sind unter anderem notwendig, um 
die zur „Gen-Schere“ selbst gehörenden 
Gene wieder aus dem Erbgut der Pflanzen 
zu entfernen. 
Die neuen gentechnischen Verfahren wer-
den eingesetzt, um das Erbgut gezielter zu 
verändern, als dies mit früheren gentech-
nischen Methoden möglich war. Das Neue 
an CRISPR/Cas ist, dass nicht für jede Stel-
le der DNA, die modifiziert werden soll, 
ein spezifisches Genome Editing-Werk-
zeug hergestellt werden muss, wie dies 
noch bei Verfahren wie den Zink-Finger-

Nukleasen notwendig war. Deshalb ist 
CRISPR/Cas flexibler und, was den eigent-
lichen technischen Eingriff betrifft, relativ 
kostengünstig in der Anwendung. 
Bei der neuen wie bei der alten Gentech-
nik geht es darum, direkt auf der Ebene 
der DNA in den Organismus einzugrei-
fen. Durch Veränderungen der DNA sol-
len gezielt bestimmte Zellfunktionen be-
einflusst werden. Mit den neuen gentech-
nischen Verfahren werden bislang bei 
Pflanzen fast ausschließlich Gene ausge-
schaltet („Knockout“). Die diesem Vorge-
hen zugrunde liegenden Vorstellungen 
beruhen jedoch auf unzulässigen Verein-
fachungen. Eine Pflanze ist kein statisches 
Produkt, sondern ein komplexer Organis-
mus, der in ständiger Wechselwirkung 
mit einer sich ändernden Umwelt steht – 
dem Boden, der Witterung und anderen 
Organismen. Viele Gene erfüllen mehre-
re Funktionen in unterschiedlichen Ge-
weben oder Entwicklungsstadien. Um-
gekehrt werden die meisten Eigenschaf-
ten von Pflanzen durch zahlreiche Gene 
beeinflusst. DNA-Veränderungen, auch 
wenn sie nur in einem oder in wenigen 
Basenpaaren stattfinden, können weitrei-
chende Folgen für den Organismus oder 
die Ökosysteme haben und sind prinzipi-
ell schwierig vorherzusagen. 

GENTECHNIK VERSUS ZÜCHTUNG

Wenn neue gentechnische Verfahren 
als „neue Züchtungstechniken“ bezeich-
net werden, wird dabei übersehen, dass 
Pflanzenzüchtung weit mehr als die An-
wendung einer Technik im Labor ist.1 Die 
Arbeit von Pflanzenzüchter*innen besteht 
vor allem in der Beurteilung der Pflan-

zen unter Feldbedingungen, sowie in der 
Durchführung umfangreicher, mehrjäh-
riger Prüfungen der Zuchtlinien an meh-
reren Orten. Ein wichtiger Arbeitsschritt 
ist die Selektion von Pflanzen aus Hunder-
ten oder Tausenden von Individuen. 
Gemäß dem Ideal der ökologischen oder 
biologisch-dynamischen Züchtung erfol-
gen die Prüfungen und Selektionen, zum 
Beispiel der Forschung & Züchtung Dot-
tenfelderhof, direkt auf landwirtschaftli-
chen Betrieben unter Praxisbedingungen. 
Ein hoher Stellenwert wird der ganzheit-
lichen Beurteilung der Pflanzen in ihrer 
natürlichen Umwelt eingeräumt. Verfolgt 
werden kann auch die partizipative Züch-
tung, bei der Züchter*innen und Land-
wirt*innen gemeinsam Pflanzensorten 
entwickeln. 
Aber selbst wenn nur der erste Züchtungs-
schritt betrachtet wird, die Erzeugung ge-
netischer Variation, aus der anschließend 
Pflanzen selektiert werden, wird mit gen-
technischen Eingriffen ein ganz anderer 
Ansatz verfolgt als beispielsweise mit der 
klassischen Kreuzungszüchtung. Wäh-
rend ein gentechnischer Eingriff auf das 
Auslösen von Punktmutationen oder die 
Insertion isolierter Gene abzielt, kom-
biniert die Kreuzungszüchtung wertvol-
le Eigenschaften von Mutter- und Vater-
pflanzen. Dadurch erfolgt die Akkumu-
lation wertvoller Genkombinationen mit 
Beteiligung vieler Gene. 

„KLIMARESILIENTE“ PFLANZEN  
DANK NEUER GENTECHNIK? 

Versprochen werden mit neuen gentech-
nischen Verfahren erzeugte „klimaresili-
ente“ Pflanzen, welche eine hohe Wider-
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standsfähigkeit gegen Auswirkungen des 
Klimawandels aufweisen sollen. Unklar 
bleibt, wie solche Pflanzen beispielswei-
se durch CRISPR/Cas konkret erzeugt wer-
den können. Hitze-, Trockenheits- sowie 
eine allgemeine Stresstoleranz sind Eigen-
schaften, an deren Ausprägung viele Gene 
beteiligt sind. Für die Optimierung solch 
komplexer Merkmale ist die klassische 
Kreuz ungszüchtung nach wie vor die ge-
eignetere Methode als Gentechnik.
Zusätzliche Strategien zur Nutzung biolo-
gischer Vielfalt könnten die Kreuzungs-
züchtung ergänzen: Sortenmischungen 
oder heterogene Populationen, die aus ei-
ner breiten Vielfalt von Pflanzen mit un-
terschiedlichen Eigenschaften bestehen, 
verfügen über das Potential, biotische 
und abiotische Stressfaktoren besser ab-
puffern zu können als homogene Sorten. 
Neue Untersuchungen zeigen, dass zum 
Beispiel heterogene Winterweizenpopu-
lationen eine höhere Stabilität als homo-
gene Sorten aufweisen.2 Der Rückgriff auf 
klassische Kreuzungs-, Qualitäts- und Re-
sistenzzüchtung zusammen mit dem An-
bau von Sortenmischungen und heteroge-
nen Populationen sowie die Entwicklung 
resilienter Anbausysteme scheint erfolgs-
versprechender als die Hoffnung auf „kli-
maresiliente“ CRISPR/Cas-Pflanzen.

PILZTOLERANTER WEIZEN

Pilzbefall in Getreidebeständen kann zu 
erheblichen Ertragseinbußen und Quali-
tätsbeeinträchtigungen führen. In einem 
vom Bundesverband Deutscher Pflanzen-
züchter initiierten und von einem Kon-
sortium aus 54 Unternehmen getragenen 
Projekt soll eine breite „Pilztoleranz von 

Weizen mittels neuer Züchtungsmetho-
den“ („PILTON“) erreicht werden.3
Weizen nutzt eigene Abwehrkräfte zur Be-
kämpfung von Pilzkrankheiten nur vorü-
bergehend. Regulatorgene reduzieren die 
Pathogen-Abwehr relativ schnell wieder. 
Im PILTON-Projekt wird mit einer Varian-
te des CRISPR/Cas-Verfahrens versucht, 
ein bestimmtes Regulator-Gen des Weizens 
(das sogenannte clp3-Gen) auszuschalten.4 
Das Herunterregeln der Immunabwehr 
soll so gestoppt und eine längere und stär-
kere Abwehrreaktion herbeigeführt wer-
den. Angestrebt wird eine breite Toleranz 
gegen die Pilzkrankheiten Braunrost, Gelb-
rost, Septoria und Fusarium. 
Die Regulationsmechanismen der Pflan-
zen halten die Immunabwehr im Gleich-
gewicht. Sie sind aus pflanzenphysiologi-
scher Sicht sehr wertvoll, da die Immun-
abwehr sehr energieaufwendig ist. Fehlt 
eine solche Regulation, könnte das zu er-
heblichem Stress für die Pflanze und Ver-
ausgabung führen. 
Durch die Inaktivierung des clp3-Gens 
soll eine multiple Toleranz gegen meh-
rere Pilzkrankheiten erreicht werden. 
Die Modifikation könnte aber auch Aus-
wirkungen auf andere für das Pflanzen-
wachstum förderliche Pilze haben, wie 
zum Beispiel Mykorrhiza. Es scheint 
dringend geboten, entsprechende Risiko-
untersuchungen zu unbeabsichtigten Ne-
beneffekten der gentechnischen Verän-
derung durchzuführen. 
Bei dem beschriebenen Ansatz soll ein ein-
ziger Mechanismus gegen mehrere Pilz-
krankheiten wirken. Alles auf eine Kar-
te zu setzen bedeutet aber auch, dass eine 
Anpassung der Pathogene gegebenenfalls 
auch gleichzeitig mehrere Krankheiten be-

treffen und deshalb die Pilztoleranz insge-
samt verloren gehen könnte. 
Statt einer solchen Hochrisikostrategie 
scheint eine breiter abgestützte Vorge-
hensweise basierend auf unterschiedli-
chen Ansätzen und Resistenzmechanis-
men der umsichtigere Weg. So wird in der 
klassischen Züchtung mit unterschied-
lichen Resistenzen gearbeitet. Auf dem 
Dottenfelderhof zum Beispiel werden die 
Zuchtlinien im Feld dem Druck verschie-
dener pilzlicher Schaderreger ausgesetzt. 
Selektiert werden diejenigen Pflanzen, 
die unter Feldbedingungen gesund blei-
ben. Neben der Züchtung pilztoleranterer 
Sorten sind ergänzende und vorbeugen-
de Maßnahmen im Anbau (Fruchtfolge- 
und Düngemanagement) sowie Saat gut-
behand lung von ganz entscheidender Be-
deutung. 

GENTECHNIK FÜR KLEINE UND MITTLERE 
ZÜCHTUNGSUNTERNEHMEN?

CRISPR/Cas wird als die Technik für klei-
ne und mittlere Unternehmen angeprie-
sen. Dabei wird oft unterschlagen, dass 
sich Gentechnik- und Agrokonzerne be-
reits (zum Teil exklusive) Lizenzen für die 
Nutzung der Technik gesichert haben. 
In der Forschung kann CRISPR/Cas zwar 
ohne Lizenzen genutzt werden. Sobald es 
aber um die Entwicklung von Produkten 
geht, die kommerzialisiert werden sollen, 
müssen Lizenzen von Patentinhaber*in-
nen erworben werden. 
Die Konzerne haben eine ganz andere Aus -
gangsposition am Markt; sie verfügen über  
Labore und ausreichend Kapital für For-
schung und Entwicklung. Die Durchfüh-
rung des eigentlichen gentechnischen Ein - 

griffs ist vielleicht relativ kostengünstig, 
aber Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Anwendung des Verfahrens ist natürlich 
das Wissen, welche Veränderung über-
haupt ausgeführt werden soll. In der Tat 
wird, um „Off-Target“-Effekte zu vermei-
den, umfangreiche Kenntnis über das ge-
samte Genom der Kulturpflanze benö-
tigt. Kleine und mittlere Züchtungsun-
ternehmen verfügen jedoch weder über 
das entsprechende Know-how, zum Bei-
spiel im Bereich der Bioinformatik, noch 
die notwendigen zeitlichen und finanzi-
ellen Ressourcen. Selbst wenn die Züch-
ter*innen die Dienstleistungen bei ande-
ren Unternehmen einkaufen könnten, 
würden sie sich in ein erhebliches Abhän-
gigkeitsverhältnis begeben. Gerade in der 
ökolo gischen Züchtung ist aber eine rela-
tive Eigenständigkeit und Unabhängigkeit 
Grundvoraussetzung für unsere Arbeit. 

Dr. Carl Vollenweider züchtet ökologische  
Getreidesorten und heterogene Populationen 
auf dem Dottenfelderhof. 
www.dottenfelderhof.de/forschungzuechtung

1 Der folgende Text ist eine Weiterentwicklung von:  
Gelinsky E et al. (2018): Züchterische Unabhängigkeit 
bewahren, Unabhängige Bauernstimme 5/2018, Nr. 
421, S. 13.

2 Vollenweider C et al. (2020): Stability of yield and baking 
quality parameters of heterogeneous wheat populations.  
71. Österreichische Pflanzenzüchtertagung,  
23.-24. November 2020.

3 BDP (2021): Projektbeschreibung Forschungsvorhaben 
„Pilton“, www.pilton.bdp-online.de.

4 Kawall K et al. (2020): PILTON – das neue Weizenwunder? 
Unabhängige Bauernstimme, 12/2020, Nr. 449, S. 18.
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Dürre Argumente der  
Gentechniklobby
Nur evolutive Züchtungsansätze  
können Klima-Anpassung erreichen
Dr. Quirin Wember  

V on Gentechnik-Lobbyist*innen 
wird suggeriert, wir bräuchten 
die neuen Gentechnik-Verfahren 
in der Pflanzenzüchtung, um den 

Herausforderungen der Zukunft gewach-
sen zu sein. Insbesondere wird dabei im-
mer wieder die Züchtung dürreresistenter 
und klimaanpassungsfähiger Pflanzen ge-
nannt. Dieses Argument wurde bereits vor 
über 20 Jahren für die „alte“ Gentechnik 
ins Feld geführt.

WAS IST DRAN AN DEM  
DÜRRE-ARGUMENT? 

Zunächst einmal: Statt von Dürreresistenz 
soll hier treffender von Trockenheitstole-
ranz die Rede sein. Und: Es gibt nicht die 
eine Eigenschaft „Trockenheitstoleranz“, 
die gezielt gezüchtet oder gar in Pflanzen 
eingebaut werden könnte. Vielmehr verfü-
gen Pflanzen über zahlreiche Möglichkei-
ten, auf Wassermangel zu reagieren. Sie 
können zum Beispiel tiefer oder eher in 
die Breite wurzeln und mehr Feinwurzeln 
bilden. Sie können eine dickere Wachs-
schicht auf den Blättern oder eine stärkere 
Blattbehaarung bilden, um die Verduns-

tung zu verringern. Dies können sie aber 
auch erreichen, indem sie die Spaltöff-
nungen der Blätter früher schließen oder 
ihren Tag-Nacht-Rhythmus verändern, sie  
können zum Beispiel auch das Welken 
tagsüber ertragen und nachts den Turgor 
(die pralle Füllung der Zellen) wieder auf-
bauen, auch osmotische Anpassung kann 
zur Trockenheitstoleranz beitragen.1 
Zu welchen dieser Reaktionen Pflanzen fä-
hig oder besonders fähig sind, hängt inner-
halb ihrer Arteigenschaften von der Gene-
tik der Einzelpflanze oder der Sorte ab. 
Deshalb kann Züchtung auf Trockenheits-
toleranz erfolgversprechend betrieben 
wer den. Effektive züchterische Vorgehens-
weisen hierfür sind seit langem bekannt. 
So führte beispielsweise abwechselnde Se-
lektion unter Trockenstress und optimalen 
Feldbedingungen zu besseren Erfolgen als 
Züchtung, die ausschließlich bei Trocken-
stress stattfand.2 Es wurde aber lange Zeit 
kaum auf Trockentoleranz gezüchtet, da Er - 
tragsmaximierung, verarbeitungstechnische 
Qua li tätsparameter, Krankheitsresistenzen 
 und andere mit der Intensivlandwirtschaft 
assoziierte Merkmale bis heute im Vorder-
grund der Pflanzenzüchtung stehen. 

KOMPLEXE EIGENSCHAFTEN

Jede der oben genannten Eigenschaften 
allein macht noch keine trockenheitstole-
rante Pflanze, sie treten immer in unter-
schiedlichen Kombinationen auf. Daraus 
ergibt sich zweierlei: 
Erstens ist die Züchtung auf Trockenheits-
toleranz keine einfache, sondern eine 
höchst komplexe Angelegenheit, die ei-
ner Merkmalsbearbeitung nach dem Bau-
kastenprinzip, wie sie der Gentechnik zu-
grunde liegt, kaum zugänglich ist. Zwar sa-
gen einige Molekularbiolog*innen, gerade 
mit der neuen Gentechnik ließen sich vie-
le Merkmale gleichzeitig verändern und 
daher effektiver züchten. Doch alle die 
Eigenschaften, welche Trockenheitstole-
ranz bedingen, sind tief in der Konstituti-
on der Pflanzen verankert. Eine züchteri-
sche Verbesserung von Trockenheitstole-
ranz ist deshalb fast immer mit weiteren, 
grundlegenden, pflanzenphysiologischen 
Veränderungen verbunden. 
Wollen wir trockenheitstolerante Pflan-
zen züchten, müssen wir bereit sein, uns 
auf andere Pflanzentypen einzustellen und 
entsprechend unsere Anbau- und Ernäh-
rungsgewohnheiten zu verändern. Zu mei-
nen, der heute die Landwirtschaft dominie-
rende Typ der Hochleistungssorte könne 
einfach zusätzlich mit Trockenheitstole-
ranz ausgestattet werden, ist ein Irrglaube.

VARIABILITÄT

Zweitens müssen trockenheitstolerante 
Pflanzen je nach räumlichem (im Boden) 
und zeitlichem (in der Vegetationsperio-
de) Auftreten von Wassermangel zu unter-
schiedlichen Reaktionen fähig sein. Die 

Vereinigung verschiedener, mitunter ge-
gensätzlicher Verhaltensweisen in einer 
Pflanze stößt aber naturgemäß an Gren-
zen. Deshalb ist eine breite Trockenheits-
toleranz besser mit vielfältigen Sorten, 
sogenannten heterogenen Populationen 
oder entwicklungsfähigen Mischungen zu  
verwirklichen, in denen je nach Witte-
rungsverlauf und Art des Wassermangels 
verschiedene Typen zum Zuge kommen. 
Dann kann von anpassungsfähigen Popu-
lationen gesprochen werden. Das ist nun 
allerdings gerade nicht das, was die Gen-
techniker*innen im Sinn haben, wenn sie 
mit CRISPR/Cas hergestellte Dürreresis-
tenz versprechen.

GENETISCHER HINTERGRUND

Ein auf einzelne, mit Stresstoleranz asso-
ziierte Merkmale gerichteter Züchtungs-
ansatz ist auch deshalb ungeeignet, weil 
die gesuchten, umweltbezogenen Eigen-
schaften in den gesamten genetischen 
Hintergrund der Pflanze eingebettet sind. 
Darunter wird die Gesamtheit der Erb-
anlagen verstanden, die nicht konkreten 
Eigenschaften oder Funktionen zugeord-
net werden kann, aber für die Umsetzung 
bekannter Erbanlagen im Wechselspiel 
mit den jeweiligen Umweltbedingungen 
bedeutsam ist. Weswegen sich gerade um-
weltbezogene Eigenschaften nicht einfach 
in Pflanzen mit anderem genetischem 
Hintergrund übertragen lassen. Aus dem 
Gedanken heraus, dass wertvolle komplex 
vererbte Eigenschaften durch die züchte-
rischen Eingriffe der Menschen im Laufe 
der Domestikation von der Wild- zur Kul-
turpflanze verloren gegangen seien, ver-
sucht ein als „De-novo-domestication“ ge-
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feiertes neues Verfahren der Gentech-
nik diese Schwierigkeiten zu umgehen: Es 
sucht nicht die Kulturpflanzen zu verbes-
sern, sondern bringt einige Kulturmerk-
male in Wildpflanzen ein, welche die ge-
wünschten Eigenschaften noch besitzen.3 
Doch auch dieser Ansatz greift zu kurz. Er 
übersieht, dass auch die agronomisch be-
deutenden Eigenschaften meist polygen 
vererbt und mit dem genetischen Hinter-
grund der Kulturpflanze verknüpft sind.

FORTSCHRITTE KLASSISCHER  
ZÜCHTUNG

Dass alte und neue gentechnische Me-
thoden in der Züchtung trockenheitsto-
leranter Kulturpflanzensorten nicht wei-
terhelfen, zeigen auch fehlgeschla gene 
Projekte wie der Water Efficient Mai-
ze for Africa (WEMA). 2019 hat Südaf-
rikas Ministerium für Fischerei, Land- 
und Forstwirtschaft entschieden, einen  
von Monsanto entwickelten trocken-
toleranten Gentechnik-Mais nicht zuzu-
lassen. Versuche hätten gezeigt, dass die-
ser keine statistisch signifikant höheren 
Ernteerträge bei Wassermangel aufzeige 
als konventionelle Sorten. Stattdessen sei-
en sie zum Teil sogar niedriger als die von 
konventionellen Maissorten.4 
Rasche Fortschritte gab es hingegen bei 
der Entwicklung trockenheitstoleranter 
und oder nährstoffsuffizienter Maissor-
ten, Boh nen und anderer Kulturpflanzen 
auf dem Wege klassischer Züchtung. So 
haben Wissenschaftler*innen der Univer-
sität des US-Bundesstaates Pennsylvania 
Mais mit wenigen langen, statt vielen kur-
zen Seitenwurzeln entwickelt, der in Feld-
versuchen unter limitiertem Stickstoff-

angebot 30 Prozent mehr Ertrag und un-
ter Trockenstress-Bedingungen sogar 144 
Prozent mehr Ertrag als die Vergleichs-
sorten aufwies.5

DENKEN IN BAUSTEINFORMATEN  
GREIFT ZU KURZ

Insbesondere durch die Gentechnik hat 
sich die Vorstellung von Züchtung mehr 
und mehr geändert: Es wird an einzel-
ne Eigenschaften gedacht, die an be-
stimmten Genorten lokalisiert sind und 
möglichst präzise eingebaut oder ausge-
schaltet werden sollen. Diese Sichtwei-
se erfährt mit der neuen Gentechnik eine 
Zuspitzung. Haben die Gentechnik-For-
scher*innen eigentlich jemals ihre Labo-
re verlassen und sich mit der Pflanzen-
züchtung beschäftigt?
Gerade hier liegt eine Gefahr der Gen-
techniken: Es soll gar nicht mehr – im her-
kömmlichen Sinne – gezüchtet werden. 
Vielmehr sollen nur noch bestimmte Ei-
genschaften auf DNA-Ebene verändert 
werden. Bedient wird sich dabei einer 
Kulturpflanze, die in jahrtausendelan-
ger Auslese und Züchtungsarbeit zu dem 
geworden ist, was sie noch immer wert-
voll macht. An dieser Grundlage unse-
rer Agrarkultur würde aber nicht weiter-
gearbeitet, wenn nur noch Bausteine aus-
getauscht oder neu kreiert würden. Eine 
Anpassung an veränderte oder sich än-
dernde Klima- und Umweltbedingungen 
kann so nicht gewährleistet werden. Zu-
dem können wir nur unzureichend vor-
hersehen, wie die Klimaveränderungen 
in den verschiedenen Regionen der Erde 
ausfallen werden.
Was wir benötigen, ist eine evolutive Wei-

terentwicklung von Kulturpflanzen un-
ter realen Feldbedingungen. Erfahrungen 
und Werkzeuge der klassischen Pflanzen-
züchtung können hier in ganz neuer Form 
zum Einsatz kommen – zum Beispiel zur 
Erhöhung der Diversität durch größere 
Auskreuzungsraten in Populationen.6 Die 
Basis der Züchtung bilden dabei stets die 
beiden Triebfedern der Evolution selbst: 
Variation und Selektion. 
Nicht zuletzt kann den Folgen des Klima-
wandels für die Landwirtschaft nicht allein 
mit Züchtung begegnet werden. Vielmehr 
ist eine grundlegende Umstellung der 
Landwirtschaft und des Gartenbaus von-
nöten: Hin zu einer verbesserten Boden-
pflege, die durch Humusaufbau die Was-
serhalteeigenschaften des Bodens und die 
Wachstumsbedingungen für die Pflanzen 
verbessert – und zugleich eine CO2-Sen-
ke darstellt –, hin zu einer Diversifizierung 
der Produktionssysteme und Regionalisie-
rung der Lebensmittelerzeugung. 
Das liegt aber alles nicht im Interesse der 
global agierenden Agrarindustrie. Zu de-
ren Selbstverständnis gehört es, einfache 
Lösungen anzubieten: Die Züchtung soll’s 
richten! Dieses Angebot anzunehmen, 
könn te vor dem Hintergrund von Weltun-
tergangsszenarien auf eine Weise sogar ver-
lockend erscheinen: Die Verantwortung 
für die Zukunft einfach abgeben! Aller-
dings an „global player“, die letztlich kei-
nerlei Verantwortung für die Folgen ihres 
Tuns und ihrer Produkte übernehmen. 
Wir sollten uns von der Drohkulisse der 
Weltprobleme nicht einschüchtern las-
sen, denn die Lösung liegt sicher nicht 
in der Fortführung und Verstärkung jener 
Strukturen, die zu den Problemen geführt 
haben.
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Neue Welle trügerischer Scheinlösungen  
für Afrikas Lebensmittelsysteme 
Sabrina Masinjila und Rutendo Zendah 

I n den vergangenen zwanzig Jahren hat 
die Biotechnologie-Industrie in Afrika 
eine ganze Reihe an Propaganda-Akti-
vitäten durchgeführt. Betrachtet man 

ihre Anstrengungen in Bereichen wie 
Lobby arbeit, sowie die Versuche, Biosi-
cherheits-Strukturen und -Prozesse zum 
Beispiel durch Trainings für Mitarbei-
ter*innen von Behörden zu übernehmen, 
verwundert es schon, dass gentechnisch 
ver änderte Organismen in Afrika bisher 
kaum Fuß fassen konnten. Das eigentli-
che Ziel ist jedoch, Kontrolle über politi-
sche Entwicklungen, technische Richtli-
nien, die Öffentlichkeitsarbeit sowie Ent - 
scheidungsprozesse, die die Biosicherheit  
betreffen, auszuüben. Hierbei sind zahl- 
reiche Akteur*innen involviert, einschließ-
lich internationaler philanthropisch-kapi-
ta lis tischer Entwicklungsorganisationen, 
wie zum Beispiel die Bill und Melinda 
Gates-Stiftung, und Institutionen afrikani-
scher Länder beziehungsweise der Afrika-
nischen Union.
Laut eines im Jahr 2020 von der Indus-
trie-Lobbygruppe ISAAA veröffentlichten 
Berichts werden in Afrika auf 2,9 Millio-
nen Hektar Land gentechnisch veränder-
te (gv) Pflanzen angebaut. 93 Prozent da-
von (gv-Mais, -Sojabohnen und -Baum-
wolle) befinden sich in Südafrika. Weitere 

Länder sind Sudan, Malawi und Nigeria 
(ausschließlich Baumwolle). Nigeria ge-
nehmigte zudem im Jahr 2019 den kom-
merziellen Anbau von schädlingsresisten-
ten (Bt) Augenbohnen. Dieser Anbau, der 
bisher noch nicht begonnen hat, birgt je-
doch gravierende Verunreinigungs-Risi-
ken, da die Ursprungsregion dieser Pflan-
ze und das Zentrum ihrer Vielfalt in Afrika 
und eben auch in Nigeria liegen. Alle die-
se gv-Pflanzen wurden mit alten gentech-
nischen Verfahren – Schrotschuss- bezie-
hungsweise Agrobacterium-Verfahren – 
hergestellt.
Derzeit finden in verschiedenen afrika-
nischen Ländern wie Mosambik, Kenia, 
Uganda, Ghana, Burkina Faso und Ruan-
da Freisetzungsversuche mit anderen gv-
Kulturen statt, darunter Maniok, Augen-
bohnen, Bananen und Kartoffeln – auch 
sie hergestellt mittels alter Gentechnik.
Im Allgemeinen ist die Umsetzung der 
Biosicherheits-Regulierung auf dem Kon-
tinent von chronischer Intransparenz 
und der Nichteinhaltung internationa-
ler Abkommen, wie dem Protokoll von 
Cartagena über die biologische Sicher-
heit, geprägt. Die südafrikanische Zivil-
gesellschaft befindet sich jedoch in einer 
weitaus besseren Lage als der Rest des 
Kontinents. Die Gesetzgebung des Lan-

des ermöglicht den Bürger*innen, Zugang 
zu Informationen zu erhalten sowie ange-
messene und gerechte Verwaltungsmaß-
nahmen und Entscheidungsprozesse ein-
zufordern.1

DAS SCHEITERN DER GENTECHNIK UND 
DIE VERSTETIGUNG INDUSTRIELLER 
LANDWIRTSCHAFT 

Die in Afrika angebauten GVO-Kulturen 
vermochten in den letzten 20 Jahren kei-
nes der Versprechen der Biotech-Industrie 
einzulösen. Gv-Pflanzen sollten Hunger 
und Armut beseitigen, zur Ernährungssi-
cherheit beitragen und das Einkommen 
und die Existenzgrundlage von Bäuer*in-
nen verbessern. Stattdessen hat sich Gen-
technik als typische Entwicklungsmaß-
nahme erwiesen, die zur Verstetigung 
industriel ler Landwirtschaftssysteme bei-
getragen hat. Zudem hat sie die Verschul-
dung, Benachteiligung und soziale Aus-
grenzung von Kleinbäuer*innen weiter 
verstärkt – insbesondere von Frauen, also 
gerade der Menschen, die eigentlich von 
den Maßnahmen profitieren sollten.
In Südafrika, dem einzigen Land, in dem 
ein gv-Grundnahrungsmittel – gv-Mais – 
kommerziell genutzt wird, nahmen Hun-
ger, die Verdrängung lokaler Saatgutvielfalt 
sowie Missernten rasant zu.2 Die von Mon-
santo (heute Teil des Bayer-Konzerns) ent-
wickelte schädlingsresistente Maissorte  
MON810 wurde in Südafrika aufgrund von 
unkontrollierbaren Schädlingsresisten - 
zen 2015 fast vollständig aus dem Verkehr 
gezogen.
Ebenso kläglich gescheitert ist der An-
bau von Bt-Baumwolle in Burkina Faso, 
einem Land, das einst das Aushänge-

schild von GVO-Verfechter*innen war.  
Die schlechte Qualität der gv-Baumwolle 
bescherte der ehemals renommier ten 
Baum wollindustrie des Landes hohe Ver-
luste und führte dazu, dass Burkina Faso 
2015 ein Anbauverbot für gv-Baumwolle 
verhängte.
Die meisten afrikanischen Länder stehen 
unter Druck, ihre Lebensmittelsysteme zu 
industrialisieren. Das starke Drängen hin 
zum großflächigen Anbau von Bt-Baum-
wolle beispielsweise zielt darauf ab, die 
Baumwoll- und Textilindustrie wiederzu-
beleben, um den Export von Rohstoffen 
in den globalen Norden zu stärken. Dies 
geschieht im Rahmen der typisch neo-
kolonialen Handels- und Wirtschaftsbe-
ziehungen, die Afrika weiterhin mit dem 
Rest der Welt pflegt. In den vergangenen 
zwölf Jahren gab es auch Versuche, den lu-
krativen Mais-Markt auf dem Kontinent zu 
erobern. Dieses Unterfangen wurde unter 
der Schirmherrschaft des WEMA-Projekts 
vorangebracht (dt: „Wassereffizienter Mais 
für Afrika“), das seit 2018 unter der neuen 
Marke TELA geführt wird. Offiziell geht es 
in diesem Projekt aber darum, gegen die 
unsichere Versorgung der Kleinbäuer*in-
nen mit Lebensmitteln und Nährstoffen 
vorzugehen und klimatische Herausfor-
derungen wie Dürre oder Schädlingsbe-
fall zu bewältigen. 

GENOMEDITIERTE PFLANZEN  
IN DER PIPELINE 

Zu den genomeditierten Pflanzen, die sich 
aktuell in der Entwicklung befinden, gehö-
ren vorwiegend Maniok, Mais und Bana-
nen, die durch die Nutzung von CRISPR/
Cas9-Technologien gentechnisch verän-
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dert wurden. Dabei stehen derzeit Kenia, 
Nigeria und Uganda im Fokus. Dieser Vor-
stoß wird von den üblichen unternehmeri-
schen und philanthropisch-kapitalistischen 
Strippenziehern im Rahmen öffentlich-
privater Partnerschaften gefördert und  
finanziert.3 
Unter dem Vorwand, die „Tödliche Mais-
nekrose“ (MLN), eine Viruskrankheit, die 
Mais befallen kann, zu bekämpfen, arbei-
ten das Internationale Zentrum für die 
Verbesserung von Mais und Weizen CIM-
MYT, die Kenianische Forschungsorgani-
sation für Landwirtschaft und Viehzucht 
KALRO, sowie der US-Agrarkonzern Cor-
teva zusammen an der Einführung von 
Gentechnologien wie CRISPR/Cas9. Corte-
va ist der Hauptlizenznehmer für das Ge-
nome Editing-Verfahren CRISPR und stellt 
die Technologie hier kostenfrei zur Verfü-
gung. Die Krankheit MLN hat sich in den 
letzten zehn Jahren in Südostasien, Ostaf-
rika und Südamerika stark ausgebreitet. 
Das Projekt zielt auf die Nutzung von af-
rikanischen (sowie lateinamerikanischen 
und karibischen) genetischen Ressourcen 
ab, die eine natürliche Hitze- beziehungs-
weise Trockenheitstoleranz aufweisen.4
Die Lizenzpartnerschaft gibt vor, den de-
mokratischen Zugang zu CRISPR/Cas9 zu 
ermöglichen sowie die landwirtschaftli-
che Entwicklung Afrikas zu unterstützen. 
Auch soll diese Partnerschaft die For-
schungszusammenarbeit mit dem CIM-
MYT und dem Donald Danforth Zentrum 
für Pflanzenforschung (DDPC) im US-Bun-
desstaat Missouri vereinfachen. Angeb-
lich soll dies den Kleinbäuer*innen zugu-
tekommen. Der Vorgang ist immer dersel-
be: Ausbeutung afrikanischer Ressourcen 
durch die Aneignung von afrikanischen 

genetischen Ressourcen und die Nutzung 
Afrikas als experimentelle Spielwiese, um 
entsprechende Technologien weiterzu-
entwickeln. Die Lizenz-Partnerschaft hat 
also zur Folge, dass – einerseits – die Li-
zenzbefreiung sich auf die Verwendung 
der CRISPR-Technologie bezieht, aber 
dass – andererseits – die genetischen Res-
sourcen erst (von den Bauern) gestohlen 
und dann (an die Bauern) zurückverkauft 
werden. 
Dupont Pioneer (heute Teil von Corteva) 
entwickelt gemeinsam mit dem DDPC und 
unter teilweiser Förderung durch die Bill 
und Melinda Gates-Stiftung auch Mani-
oksorten, die resistent gegenüber Virus-
erkrankungen sein sollen – obwohl erst 
kürzlich Varietäten entwickelt wurden, 
die natürliche Resistenzen aufweisen.5 An 
dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass 
die Nutzung von CRISPR/Cas9-Technolo-
gien bisher noch keine vollständige Re-
sistenz bei Manioksorten erzielen konnte, 
insbesondere nicht gegenüber der Braun-
streifenviruserkrankung CBSD.
Des Weiteren sollte nicht unerwähnt blei-
ben, dass das Afrikanische Konsortium 
für seltene Pflanzen (AOCC), finanziell 
von der afrikanischen Entwicklungsorga-
nisation NEPAD und dem Süßwaren-Kon-
zern Mars Inc. gefördert, die Genome von 
101 afrikanischen einheimischen Pflan-
zen sequenziert hat, um die Einführung 
neuer Technologien bei wenig genutzten 
afrikanischen Pflanzen zu ermöglichen.6 
Mithilfe der Sequenzierung dieser Pflan-
zen soll deren „Nährstoffgehalt verbes-
sert“ werden. 250 Pflanzenzüchter*innen 
sollen in einem Zeitraum von fünf Jahren 
bei der genom- und markergestützten Se-
lektion für die Verbesserung des Zucht-

materials begleitet werden. Offen zugäng-
liche Sequenzen ermöglichen es, wichtige 
Heil- und Nahrungsmittelpflanzen nach 
Resistenzen gegenüber Krankheitserre-
gern, nach Aromastoffen oder medizini-
schen Eigenschaften zu durchsuchen und 
ihre Genome durch Unternehmen aus 
der Landwirtschafts- oder Chemiebran-
che zu editieren. Dies öffnet die Büchse 
der Pandora im Hinblick auf Biopirate-
rie und ist nicht vereinbar mit einer Po-
litik und Gesetzgebung, die den Zugang 
zu genetischen Ressourcen und einen ge-
rechten Vorteilsausgleich garantiert. Dass 
dabei sowohl private als auch öffentliche 
Forschungszentren involviert sind, dürf-
te nicht überraschen.7 Diese Art von Pro-
jekten wird zwangsläufig das Data Mining 
profitabler genetischer Informationen, 
insbesondere von afrikanischen einhei-
mischen Nutzpflanzensorten, erleich-
tern.8 Sie sind der Inbegriff des neuen di-
gitalen Zeitalters der Biopiraterie.9 
Ein besonderer, nicht landwirtschaftlicher 
sondern medizinischer und ökologischer 
Aspekt innerhalb der neuen Genome Edi-
tierungs-Verfahren mit CRISPR ist die 
Gene Drive-Technologie zur Bekämpfung 
von Malaria. Gene Drive-Moskitos wurden 
von der Afrikanischen Union und dem 
„Target Malaria“-Projekt befürwortet, um 
den afrikanischen Kontinent für die Frei-
lassung von gv-Insekten aber auch für an-
dere Anwendungen des Genome Editing zu  
erschließen.

EINHALTUNG DER RICHTLINIEN  
KAUM KONTROLLIERBAR

Verschiedene afrikanische Staaten wie 
Kenia, Nigeria und Eswatini haben mit 

der Entwicklung aufgeweichter Rechts-
grundlagen für neue Gentechnik-Ver-
fahren begonnen.10 Es gab zum Beispiel 
in Kenia und Nigeria den Vorschlag, mit 
diesen Richtlinien nur Anwendungen zu 
regulieren, bei denen absichtlich frem-
de DNA eingefügt wird.11 Anwendungen, 
bei denen keine fremde DNA eingefügt 
wird, sollten von der Regulierung aus-
geschlossen werden.12 Dies wirft nach 
wie vor Bedenken hinsichtlich der Bio-
sicherheit auf. Auch haben afrikanische 
Regierungen möglicherweise nicht die 
benötigten Kapazitäten und die erfor-
derliche Infrastruktur, um sowohl alte 
als auch neue Gentechnik-Verfahren zu 
kontrollieren. Zudem wurden neue, un-
beabsichtigte Wirkungen dokumentiert, 
wie schon bei den alten Gentechnik-Ver-
fahren. Auch jetzt ist die Technologie 
nicht präzise, und sie gefährdet unsere 
Lebensmittelsicherheit, birgt Risiken für 
die Gesundheit von Mensch und Tier, die 
Umwelt und die Gesellschaft im Ganzen. 

FAZIT 

Das Propagieren von Genome Editing-Ver-
fahren in Afrika fußt auf dem Verspre-
chen, die Entwicklung von Pflanzenkul-
turen zu revolutionieren, insbesondere in 
Regionen südlich der Sahara. Diese Tech-
nologien, genauso wie Gene Drives, wer-
den bei der Bewältigung der komplexen 
Herausforderungen aber kläglich schei-
tern. Dazu gehören Bereiche wie die Er-
nährungsunsicherheit, die Lebensbedin-
gungen von Bäuer*innen, die Klima- und 
Umweltkrise sowie Herausforderungen 
im Gesundheitsbereich, wie etwa bei vek-
torübertragenen Krankheiten. 
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Afrikanische zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen fordern nach wie vor ein Ver-
bot von erfolglosen alten und neuen Gen-
technik-Verfahren sowie Gene Drive-Me-
thoden. Die Organisationen haben die 
Entscheidung der Regierung von Tanza-
nia vom Anfang dieses Jahres, Versuche 
mit gv-Pflanzen im Land auszusetzen, 
begrüßt. Gleiches gilt für die der Behör-
den in Südafrika, die den – vermeintlich 
– trockentoleranten gv-Mais von Monsan-
to (heute Bayer) zurückgewiesen haben, 
weil der Konzern eben diese Trockentole-
ranz nicht ausreichend nachweisen konn-
te. Systemische und wirkungsvolle Lösun-
gen können nur aus einem klaren Bruch 
mit den leeren Versprechungen der alten 
und neuen Gentechnik-Verfahren und den 
ihnen zugrunde liegenden, hoffnungslos 
gescheiterten neo-kolonialen Ideologien 
erwachsen.

Sabrina Masinjila und Rutendo Zendah ge- 
hören zur Forschungsgruppe und rechtlichen 
Interessen vertretung des African Centre for Bio-
diversity (ACB; dt. Arikanisches Zentrum für Bio-
diversität; Südafrika). Das ACB engagiert sich  
auf dem afrikanischen Kontinent für Nahrungs-
mittelsouveränität und Agrarökologie mit den 
Schwerpunkten Biosicherheit, Saatgutsysteme 
und landwirtschaftliche biologische Vielfalt. 
www.acbio.org.za
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Gentechniken in der Landwirt-
schaft aus ethischer Perspektive
Ziele, Mittel, Folgen und Kontext  
bei der Bewertung berücksichtigen 
Prof. Dr. Thomas Potthast 

Neue Gentechniken werfen Fra-
gen für die Landwirtschaft auf, 
weil (auch) für diesen Sektor 
pas sende technische Lösungen 

für aktuelle Probleme versprochen wer-
den. Auch die interdisziplinäre Ethik be-
fasst sich mit diesem Thema. Sie ver-
knüpft empirische Wissensbestände mit 
Bewertungs- und Normsetzungsfragen, 
um zu klären, welche Gestaltungsoptio-
nen für bestimmte gesellschaftliche Pro-
blemstellungen aus welchen Gründen wie 
zu beurteilen sind. Im Folgenden sollen 
in der gebotenen Kürze die Grundlagen 
einer ethischen Technikbewertung vor-
gestellt, Ziele und Versprechungen neuer 
Gentechniken sowie Argumente zu deren 
Natürlichkeit und deren Risiken kritisch 
betrachtet werden.

WÜNSCHENSWERT, ANGEMESSEN, 
REALISTISCH?

Die Debatte um Gentechnik in der Land-
wirtschaft wird oft auf die Frage von Risi-
ken reduziert: Geht von den gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO) und deren 
Produkten eine direkte Gefahr für Men-

schen und Umwelt aus? So wichtig die-
ses Thema ist, es reicht nicht hin, um sich 
ein umfassendes Bild zu verschaffen. Eine 
ethische Beurteilung von Technikentwick-
lung muss vielmehr Aussagen treffen über 
die Erlaubtheit oder/und Wünschbarkeit 
hinsichtlich vier Dimensionen: 

1. Sind die konkreten Ziele, die mit die-
ser Technik erreicht werden sollen, wün-
schenswert? Zum Beispiel: Das Ziel der 
Ernährungssicherheit ist bestimmt kon-
sensfähig. Das gilt auch für die Opti-
on, trockenresistentere Sorten zu ent-
wickeln. Dagegen dürfte es sehr viel 
strittiger sein, ob es grundsätzlich wün-
schenswert ist, herbizidresistente Nutz-
pflanzen einzusetzen.

2. Sind die Mittel, um diese Zwecke zu 
erreichen, wünschenswert und angemes-
sen – und realistisch? Gibt es andere, ge-
eignetere Wege, das Ziel zu erreichen? Et-
liche Probleme, für die GVO die Lösung 
bieten wollen, stellen sich aufgrund be-
stimmter Landbaupraktiken und könnten 
mit anderen Mitteln (zum Beispiel Frucht-
wechsel, Mehrkulturenanbau) gelöst oder 

zumindest erheblich abgeschwächt wer-
den. Ob es grundsätzlich züchtungstech-
nisch möglich ist, stabil ertragreiche und 
zugleich salz- oder trockenresistente Sor-
ten zu entwickeln, ist zumindest strittig. 

3. Es müssen die möglichen Folgen und 
Nebenfolgen, die sich aus dem Einsatz ei-
ner Technik ergeben, umfassend abge-
schätzt werden. Das betrifft umweltbezo-
gene ebenso wie soziökonomische Folgen 
(siehe unten). 

4. Darüber hinaus ist der gesamtgesell-
schaftliche Kontext zu beachten, in den 
eine Technologie eingebettet ist. Wenn 
übergreifende Ziele wie die der Erhal-
tung und Förderung bäuerlicher Land-
wirtschaft oder Gentechnikfreiheit an-
gestrebt werden sollen, ist zu fragen, wie 
die neuen Gentechniken hierzu passen 
(können). Fragen der Patentierung und 
des Landwirteprivilegs stehen hier eben-
so an wie die nach der Entscheidung über 
Züchtungsziele und -methoden mit Blick 
auf die konventionelle gentechnikfreie 
Landwirtschaft und den Ökolandbau. 

MULTIDIMENSIONALE 
FOLGENABSCHÄTZUNG

Zur Frage der Folgenabschätzung lassen  
sich allgemeine Kriterien einer ethischen 
Technikbewertung formulieren, die kon - 
sensfähig sind und zugleich in ihrer Kom-
bination durchaus differenzierende Ur-
teile ermöglichen. Das gilt allerdings nur,  
wenn die Wissensbasis unterschiedlichs-
ter Disziplinen berücksichtigt wird – auch  
die von Praxisakteuren (etwa Land-
wirt*innen, Verbraucher*innen). In die-

sem Zusam menhang muss klar sein, dass 
es innerhalb und zwischen Disziplinen 
Dissense in der Interpretation der Daten-
lage geben kann. Hinsichtlich der Ein-
schätzungen von Chancen ebenso wie Ge-
fahren gibt es oft nicht „die“ eine Position 
„der“ Wissenschaft. Für eine Folgenab-
schätzung gelten unter Einbeziehung so-
wohl erwünschter Effekte als auch unin-
tendierter Nebenfolgen diese Kriterien:
• Gesundheitliche Verträglichkeit für 
Menschen

• Umwelt-/Mitwelt-/Naturverträglichkeit 
(ökologische Verträglichkeit)

• Ökonomische Verträglichkeit
• Sozialverträglichkeit
• Übereinstimmung mit grundlegenden 
ethischen und politischen Prinzipien 
(Menschenrechte, Demokratie, Trans-
parenz)

Aus den Kriterien lassen sich Vorzugsregeln 
für die Technikbewertung formulieren: 1
• Reversible Folgen sind irreversiblen 
vorzuziehen

• Langfristige Folgen sind mindestens 
genauso zu beachten wie kurzfristige 
(Verantwortung für künftige Generati-
onen)

• Bei Ungewissheit über die Folgen ist die 
Anwendung eher zu verlangsamen (Vor-
sorgeprinzip, precautionary principle: 
Wenn es Anhaltspunkte für große Ge-
fahren gibt, sollten bereits jetzt entspre-
chende Maßnahmen ergriffen werden, 
um die diese zu verringern/vermeiden)

• Präventive Lösungen sind nachträgli-
chen vorzuziehen (wir sollten an Ur-
sachen der Probleme des derzeitigen 
Landwirtschaftssystems arbeiten und 
nicht an deren Symptomen) 
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Die Kriterien und die Vorzugsregeln zei-
gen die Multidimensionalität der Aspek-
te, um eine Antwort darauf zu geben, ob 
eine Technologie oder eine bestimmte An-
wendungsoption zur übergreifenden Ziel-
setzung einer Nachhaltigen Entwicklung 
passen. Diese Zielsetzung orientiert sich 
an den ethischen Prinzipien intra- und in-
tergenerationelle Gerechtigkeit sowie Er-
haltung der Biosphäre.
Zu klären ist hier im Einzelnen, ob und in-
wiefern diesbezüglich die neuen Gentech-
niken wirklich anders sind als die bisheri-
gen und was sie beitragen können. 
Sehr praxisbezogen stellt sich dabei nicht 
zuletzt die Frage der Koexistenz von GVO-
basierter und gentechnikfreier Landwirt-
schaft: Sollten GVO in großen Raum- und 
Zeiteinheiten freigesetzt werden, sind gen-
technikfreie Züchtung und Anbau schwie-
rig bis unmöglich, freiwillige Gentechnik-
freie Regionen und die Gentechnikfreiheit 
von Schutzgebieten werden unterlaufen. 
Zudem ergeben sich Probleme bezüglich 
Haftung, des Verursacherprinzips und so 
weiter. 

DIE NORMATIVE KRAFT  
DES FIKTIONALEN

Ein immer wieder genanntes Ziel des Ein-
satzes der Gentechnik in der Landwirt-
schaft ist die Bekämpfung des Hungers in 
der Welt durch (weitere) Produktivitäts-
steigerung. Allerdings ist seit Langem be-
kannt und auch weitestgehend unstrittig, 
dass dies nicht möglich sein wird, weil die 
Ursachen des Hungers woanders liegen als 
in der Effizienz und Zahl produzierter Ka-
lorien: Genannt seien nicht geeignete An-
bauziele und -früchte (Produktion für den 

Weltmarkt statt lokale Subsistenz), Ver-
luste in der Wertschöpfungskette durch 
Fehlanreize der sogenannten Veredelung 
(zu viel Fleisch- und Milchprodukte statt 
Gemüse und Obst), Verluste in der Verar-
beitung und vor allem Lebensmittelver-
schwendung (food loss, food waste) sowie 
Verteilung von Land, Macht und Geld.2 
Eine wissensbasierte Debatte über neue 
Gentechniken sollte dies anerkennen.
Die Frage nach den Zielen führt zu einem 
allgemeinen, wichtigen Aspekt in der Ziel-
diskussion um GVO: Oft werden Leistun-
gen künftiger Techniken angenommen 
(Salz-, Trockentoleranz), ohne deren tat-
sächliche Realistik und Zeitschema ken-
nen zu können. Es entsteht eine „norma-
tive Kraft des Fiktionalen“, die keine gute 
Grundlage für rationale Entscheidungen 
ist. Denn sie führt zu Effekten in der poli-
tischen Diskussion, ohne dass klar ist, ob 
und wann es solche Organismen gibt. Zu-
dem führt es zu ungleicher Forschungsför-
derung und Pfadabhängigkeiten dessen, 
was mit Blick auf die Landwirtschaft geför-
dert wird und was eben nicht. Ethisch ge-
fragt: Was wollen wir eigentlich können?3

„NATURIDENTISCH“ IST WEDER 
NATÜRLICH NOCH TECHNIKFREI

In der Diskussion um neue Gentechniken 
wird betont, dass nun zum Teil Pflanzen 
generiert werden könnten, die am Ende 
gar nicht mehr als gentechnisch manipu-
liert erkennbar seien und somit gleich-
sam als natürlich beziehungsweise nicht 
mehr als technisch gelten könnten. Doch 
hier gehen Kategorien des „Natürlichen“ 
und des „Künstlichen“ beziehungsweise 
des „Technischen“ durcheinander:4 Beim 

„Natur-Identischen“ kann – bei größter 
Eingriffstiefe: vollständig synthetisch her-
gestellt – im Produkt das Technische zwar 
nicht mehr sichtbar sein, aber: Damit ist 
das Produkt gerade nicht technikfreie Na-
tur geworden (das wäre ein Kategorien-
fehler in der Begrifflichkeit). Wir können 
nicht dasjenige, dem wir seine Technizi-
tät nicht mehr ansehen, einfach als Natur 
bezeichnen, weil wir sonst Begriffe belie-
big und damit falsch verwenden. Und das 
ist auch ein Grund, warum wir Technik-
bewertung immer auch als Prozessbewer-
tung vornehmen müssen und nicht alleine 
bei der Betrachtung von Produkten blei-
ben dürfen.
Zur neuen Qualität auch der neuen GVO 
lässt sich sagen: Anders als bei der lokalen 
Saatgutzüchtung entsteht die gentechni-
sche Veränderung (als wichtige – oder gar 
wesentliche – Eigenschaft) losgelöst von 
der Interaktionsdynamik mit anderen Ar-
ten im Agrar-Ökosystem. Die langsame Ei-
gen-Veränderung von Organismen (auch 
den konventionell gezüchteten) im Frei-
land ist ungleich dem massenhaften Aus-
bringen von im Labor erzeugte Organis-
men, weil es ein anderes Raum-/ Zeitsche-
ma der Entwicklung und Interaktionen 
ist. Das bedeutet nicht per se ein größe-
res Risikopotenzial, aber eine vorsichtige, 
vorsorgende Regelung des kommerziellen 
Inverkehrbringens erscheint plausibel.
Zur Debatte um die (Un)Natürlichkeit der 
neuen Gentechniken – aber auch weit da-
rüber hinaus – ist zu betonen: Im Gegen-
satz zur Eigengesetzlichkeit der Natur sind 
Menschen verantwortlich und rechen-
schaftspflichtig für ihre Eingriffe in die Dy-
namik der Mitwelt. 

FAZIT

Beim Streit um die neuen Agro-Gentech-
niken steht die Gentechnik nicht isoliert 
als Methode, sondern im Kontext zur Dis-
kussion: Welches Gesamtkonzept einer 
Landwirtschaft soll gesellschaftlich ange-
strebt werden: dem „Weiter wie bisher“ 
folgen – großmaßstäblich („Wachse oder 
weiche“), möglichst kapital- und maschi-
nenintensiv, synthetisch-pestizidbasiert, 
patentorientiert? Oder soll es in Richtung 
einer nachhaltigeren Landnutzung ge-
hen, wie es Modelle des Ökolandbaus in 
Verbindung mit regionaler und bäuerli-
cher Landwirtschaft verfolgen?
Dann ist die Frage zu beantworten: Was ist 
zu fördern? Dabei müssen vor allem alle 
Optionen auf den Tisch, um die aktuellen 
Nachhaltigkeits-Probleme (in) der Land-
wirtschaft zu lösen. Dann wären diejeni-
gen Innovationen zu fördern, die an den 
Ursachen ansetzen, deren Risiken mög-
lichst gering sind, die sozial innovativ und 
gesellschaftlich eingebettet sind und die 
nicht zuletzt bekanntes, aber strukturell 
vernachlässigtes, landwirtschaftliches Pra - 
xis-Wissen für die heutige Zeit reaktivie-
ren helfen.

Prof. Dr. Thomas Potthast ist Professor für 
Ethik, Theorie und Geschichte der Biowissen-
schaften an der Universität Tübingen und Leiter 
des Internationalen Zentrums für Ethik in den 
Wissenschaften. 
www.izew.de
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1 Ausführlich dazu: Skorupinski B (1996): Gentechnik für 
die Schädlingsbekämpfung. Eine ethische Bewertung 
der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen 
in der Landwirtschaft. Stuttgart: Enke.

2 Siehe zum Beispiel: www.welthungerhilfe.de/hunger.

3 Mieth D (2002): Was wollen wir können? Ethik im Zeit-
alter der Biotechnik. Freiburg i. Br.: Herder. 

4 Ausführlicher dazu: Potthast T (2019): Naturschutz und 
Technikverständnisse. Vom Nutzen und – vor allem – 
Nachteil binären Denkens oder: Über angemessene und 
weniger angemessene Techniken für den Naturschutz. 
In: Schell C et al. (Hrsg.): Neue Gentechniken und Natur-
schutz – eine Verhältnisbestimmung. BfN-Skripten 546, 
Bonn: S. 67-80, https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/ 
service/Dokumente/skripten/Skript546.pdf.
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Regulierungsfragen angesichts 
Neuer Gentechniken
Wie weiter nach dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes?
Prof. Dr. Gerd Winter

DER GEGENWÄRTIGE RECHTSRAHMEN

Die EU-Richtlinie 2001/18/EG ordnet für 
die Freisetzung und das Inverkehrbringen 
von genetisch veränderten Organismen 
(GVO) an, dass vorher Unterlagen über 
den GVO einzureichen und eine Zulassung 
einzuholen ist.1 Als GVO gilt ein Organis-
mus, „dessen genetisches Material so ver-
ändert worden ist, wie es auf natürliche 
Weise durch Kreuzen und/oder natürli-
che Rekombination nicht möglich ist“. 
Grundsätzlich fallen alle GVO unter den 
Geltungsbereich der Richtlinie. Bestimm-
te Verfahren werden durch Anhang I A in 
einer nicht abschließenden Liste als gen-
technisch, andere als nicht gentechnisch 
eingestuft. Anhang I B stellt einige weni-
ge Verfahren, die zwar an sich als gentech-
nisch gelten, gleichwohl von der Anwen-
dung des Kontrollsystems frei. Dazu ge-
hört Mutagenese.2 Durch sein Urteil vom 
25. Juli 2018 in der Rechtssache C-528/16 
(Confédération Paysanne und andere)3 
hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entschieden, dass auch Organismen, die 
durch Mutagenese verändert wurden, als 

GVO anzusehen sind und dass die Ausnah-
me vom Anwendungsbereich – GVO durch 
Mutagenese – nicht für solche GVO gilt, 
die durch neue Gentechniken (NGT) ver-
ändert wurden. Drei Gründe waren dafür 
maßgeblich: dass nach Erwägungsgrund 
Nr. 17 der Richtlinie 2001/18/EG nur her-
kömmlich angewandte und seit langem 
als sicher geltende Mutagenesetechniken 
ausgenommen werden sollten, dass neue 
Mutagenesetechniken ähnliche Risiken 
wie die Verfahren der Transgenese verur-
sachen könnten und dass solche Risiken 
nach dem Vorsorgeprinzip nicht unkon-
trolliert bleiben dürften.
Gegen das Urteil ist eingewendet wor-
den, die neuen Methoden der Mutagene-
se seien zielsicherer und deshalb weni-
ger riskant als die herkömmlichen chemi-
schen oder bestrahlenden Verfahren, die 
eher Streuwirkungen im Genom erzeug-
ten. Dabei wird aber unterschätzt, dass 
zielgerichtet nicht mit sicher gleichzuset-
zen ist, denn es kann auch riskante Ziel-
setzungen geben, die Ziele können ver-
fehlt werden oder es können nicht-inten-
dierte Nebenwirkungen auftreten. Weiter 

wird eingewendet, dass man Mutationen, 
die zum Beispiel durch CRISPR/Cas indu-
ziert werden, im Ergebnis nicht von natür-
lichen Mutationen unterscheiden könne. 
Manche schließen daraus, dass ein Orga-
nismus, dessen genetische Veränderung 
nicht detektiert werden könne, gar kein 
GVO im Rechtssinne sei und es deshalb 
gar nicht darauf ankomme, ob die Mutati-
on durch NGT zu den Ausnahmen gehöre.4 
Ein solcher Schluss verwechselt jedoch 
Tatsache und Wissen über dieselbe. Ein 
Organismus ist tatsächlich ein GVO, wenn 
er verändert worden ist, selbst dann, 
wenn dies festzustellen schwierig ist. Die-
se Schwierigkeit ist ein Argument hin-
sichtlich der Vollziehbarkeit von Kontrol-
len, nicht eines, welches die Existenz von 
Risiken widerlegt. Ihr kann man mit der 
Entwicklung von Detektionsverfahren be-
gegnen oder, solange solche fehlen, durch 
Dokumentationspflichten wie insbeson-
dere Unterlagen in Genehmigungsverfah-
ren für GVO nach Richtlinie 2001/18/EG, 
Angaben und Erkennungssequenzen für 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung 
von GVO nach Verordnung 1830/03/EG so-
wie Aufnahme marktfähiger GVO mit Er-
kennungssequenzen und Referenzmate-
rial in der Datenbank Euginius 
(www.euginius.eu).

NEUJUSTIERUNG DES 
GENTECHNIKRECHTS?

Wenn sich das Urteil des EuGH somit als 
begründet erweist, wird in der gegenwär-
tigen rechtspolitischen Diskussion den-
noch gefragt, ob bei geringem Risiko man-
cher NGT auf strenge Kontrollen verzich-
tet werden kann. 

Zunächst ist verfassungsrechtlich zu be-
achten, dass die Einführung eines Geneh-
migungsvorbehalts für Ausbringungen 
von GVO nur zulässig ist, wenn ein (wie 
das Bundesverfassungsgericht formuliert) 
„Basisrisiko“ vorliegt. Dessen Annahme 
„liegt in der Einschätzungsprärogative des 
Gesetzgebers und setzt keinen empirisch-
wissenschaftlichen Nachweis realen Ge-
fährdungspotentials … voraus.“ 5 
Das Gentechnikrecht der EU knüpft sei-
ne Kontrolle an ein Produkt – den GVO -, 
definiert diesen aber durch das Verfah-
ren seiner Herstellung – den Prozess der 
genetischen Veränderung. So wird vorge-
schlagen, im Hinblick auf das Basisrisiko 
aus den Verfahren der „genetischen Ver-
änderung“ solche herauszunehmen, die 
kein oder ein sehr geringes Risiko darstel-
len sollen, so zum Beispiel das sogenann-
te SDN-1 Verfahren. Allerdings ist zweifel-
haft, ob der Einbezug oder der Ausschluss 
bestimmter Verfahren für sich genom-
men die Risiken bereits richtig abbildet. 
Kleine Veränderungen von Basenpaaren 
der DNA können große Wirkung im Orga-
nismus haben. SDN-1 Anwendungen kön-
nen mehrfach nacheinander oder ver-
schiedene von ihnen parallel angewendet 
werden. Man wird auch die Zielsetzung 
der Veränderung und damit des Produkts 
einbeziehen müssen, so etwa, ob nur 
eine Erhöhung der Widerstandskraft des 
GVO oder radikaler eine Beseitigung von 
„Schäd lingen“ angestrebt wird. Keines-
wegs wäre es zum Beispiel vernünftig und 
überhaupt verfassungsrechtlich zulässig, 
sämtliche SDN1-Methoden aus dem An-
wendungsbereich auszuschließen. Erwä-
genswert ist, für bestimmte genetische 
Anwendungen ein Screening nach dem 
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Vorbild der Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder statt des Genehmigungsvor-
behalts eine Anzeige mit Ausschlussfrist 
einzuführen. Dazu müssten die Anmelder 
jedoch aussagekräftige Daten vorlegen. 
Im Gegenzug sollte das Stufenprinzip, 
nach dem GVO nur nach sorgfältig geprüf-
ten Schritten von der Laborbank über das 
Gewächshaus und die kontrollierte Frei-
setzung in die Umwelt eingebracht wer-
den sollen, verbindlich und differenzier-
ter geregelt werden.6 Als Folgeproblem 
ist zu klären, wie im Falle von etwaigen 
Kontrollerleichterungen die Kennzeich-
nungs-, Koexistenz- und Haftungsregeln 
erhalten bleiben können.
Ist eine volle Umweltrisikoprüfung durch-
zuführen, so werden auch bei den NGT 
Ungewissheiten der Risikoprognose auf-
treten. Diese sind mit Hilfe des Vorsor-
geprinzips zu bewältigen. Zu betonen ist, 
dass dieses Prinzip rechtsverbindlich vor-
geschrieben ist, und zwar einfachgesetz-
lich durch Art. 4 Richtlinie 2001/18/EG 
und verfassungsrechtlich durch Art. 191 
Abs. 2 Satz 2 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union. Es er-
laubt, eine Genehmigung zu verweigern, 
wenn noch keine Gewissheit über die Si-
cherheit der Ausbringung des GVO be-
steht; andererseits muss es aber wissen-
schaftlich begründbare Anhaltspunkte für 
Risiken geben. 
Grundsätzlicher, das heißt nicht nur für 
NGT, ist zu überlegen, ob zu den gelten-
den Zulassungskriterien, nämlich dem 
Gesundheits- und Umweltschutz, Nutzen-
erwägungen hinzutreten sollten. Im Gen-
technikrecht der EU ist dies bisher nicht 
explizit vorgesehen, könnte aber im Be-
reich des für Abwägungen offenen Vorsor-

geprinzips und, soweit behördliches Er-
messen besteht, des Risikomanagements 
angesiedelt werden.
Was als Nutzen gelten kann, müsste kon-
kretisiert werden. Im Hinblick auf Land-
wirtschaft sollte zum Beispiel die immer 
weitere Ertragssteigerung der Sorten in 
Frage gestellt werden, weil sie zur Auslau-
gung von Böden führt und die Anfällig-
keit der Sorten für Krankheiten steigert. 
Kritisch zu betrachten sind auch ( jeden-
falls bisher) unrealistische Ziele wie Tro-
ckenheitsresistenz. Positiver zu beurtei-
len wäre eine Stärkung der Abwehr von 
Krankheiten, gegen die es keinen Pflan-
zenschutz oder keine ackerbaulichen Me-
thoden gibt. Insgesamt empfiehlt es sich, 
nur Gebrauchswerte zu akzeptieren und 
diese nicht durch Tauschwerte zu erset-
zen, also den Nutzen nach der Nützlich-
keit eines Produkts zu bewerten statt da-
nach, was es auf dem Markt monetär ein-
bringt, denn Preise sind nicht immer 
Signale für Qualität.
Es wäre allerdings problematisch, wenn 
Gesundheits- und Umweltschäden gegen 
als bedeutend eingeschätzte Nutzen weg-
gewogen werden könnten. Zwar akzep-
tiert EU-Recht solche groben Abwägun-
gen, wo die Natur reichlich vorhanden ist, 
sich von Schäden erholen kann oder Ein-
griffe ausgeglichen werden können, wie 
zum Beispiel bei der Beseitigung von Wald 
für den Bau einer Straße. Bei nicht reversi-
blen Eingriffen, wie sie für die Gentechnik 
typisch sind, muss auf Vorsorge insistiert 
werden. Deshalb sollten nur Rest risiken 
abwägbar sein. 
Werden in der genannten Weise Umwelt-
risiken mit Nutzen in Beziehung gesetzt, 
eröffnet sich zudem die Möglichkeit einer 

Alternativenprüfung, das heißt, es würde 
gefragt werden, ob ein Nutzen mit weni-
ger eingreifenden Mitteln erreichbar ist. 
Dies hätte Auswirkungen auf die Metho-
dik der Risikobewertung, die um die Be-
trachtung von Alternativen erweitert wer-
den müsste.
Verfassungsrechtlich könnte eingewendet 
werden, dass Nutzenerwägungen zu ei-
ner Bedürfnisprüfung führen, die grund-
rechtlich unzulässig sei. Zu unterscheiden 
ist jedoch zwischen einer ökonomischen 
und einer ökologischen Bedürfnisprü-
fung. Erstere bedeutet, dass eine wirt-
schaftliche Aktivität nur zugelassen wer-
den soll, wenn die vorhandenen Unter-
nehmen die Nachfrage nicht ausreichend 
bedienen. Das ist mit marktwirtschaftli-
chen Grundsätzen unvereinbar und gilt 
als Verletzung des Grundrechts auf Be-
rufsfreiheit.7 Anders verhält es sich aber, 
wenn die Aktivität mit Umweltrisiken ver-
bunden ist. Dann dient eine Nutzenbe-
trachtung der Abwägung des hinnehmba-
ren Risikos, keineswegs aber dem Schutz 
vor Wettbewerb.

RÉSUMÉ

Empfiehlt sich nun eine Neujustierung 
des Gentechnikrechts im Hinblick auf 
neue Gentechniken, wenn diese denn, wie 
durch den EuGH entschieden, dem gelten-
den Kontrollregime unterliegen? 
Erleichterungen der Kontrolle müssen 
im Sinne des Vorsorgeprinzips gründlich 
durchdacht werden. Eine pauschale Frei-
stellung bestimmter Techniken birgt zu 
viele Risiken. Denkbar ist stattdessen eine 
Vorprüfung und/oder eine Anzeige- statt 
Genehmigungspflicht für näher zu be-

stimmende Techniken und Modifikations-
ziele, jedoch bei gleichzeitiger Stärkung 
des Stufenprinzips und unter dem Vorbe-
halt befriedigender Klärung der Auswir-
kungen auf Kennzeichnung, Koexistenz 
und Haftung.
Wie NGT zu behandeln sind, sollte aber 
nicht nur isoliert betrachtet, sondern mit 
der tiefergreifenden Frage verbunden 
werden, wohin sich die Landwirtschaft 
allgemein entwickelt. Zur Debatte steht 
die Alternative immer weitere Industria-
lisierung oder konventionelle/biologische 
Kreislaufwirtschaft. Diese Alternative wür-
de auch die Rolle der Gentechnik grund-
sätzlicher herausfordern: Instrument zu  
sein für eine technisch hochgerüstete Ma-
ximalproduktion oder vorsichtig einge-
setztes Vehikel einer angepassten ganz-
heitlichen Landeskultur. Wer für die zwei-
te Variante plädiert, wird sich allerdings 
fragen müssen, ob durch radikale Ableh-
nung der Gentechnik nicht Chancen ver-
spielt werden. Diese könnten sich erge-
ben, wenn tatsächlich begründbare Nut-
zenfunktionen bestehen, deren Risiken 
belegbar wenig wahrscheinlich sind und 
die nicht durch risikoärmere Alternativen 
erreicht werden können.
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Koexistenz
Die Notwendigkeit, neue  
Gentechnik zu regulieren
Katrin Brockmann 

I n der aktuellen Debatte um die neuen 
Gentechniken (NGT) wird zumeist ig-
noriert, dass es einen Gesetzeszweck 
gibt, der auch jenseits der Risikofrage 

Kontaminationen mit gentechnisch ver-
änderten Organismen (GVO) für gentech-
nikfrei arbeitende Züchter*innen, Land-
wirt*innen und Lebensmittelhersteller* in - 
nen ausschließen soll.
Paragraf 1 des Gentechnikgesetzes (GenTG) 
nennt die drei Zwecke des Gesetzes. Nach 
Nr. 1 dient das Gesetz dem Schutz und der 
Vorsorge für Rechtsgüter, wie beispiels-
weise der Gesundheit von Menschen und 
der Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge. 
Das betrifft die Risikofragen der Gentech-
nik. Koexistenz wird als Gesetzeszweck 
in Paragraf 1 unter Nr. 2 GenTG genannt: 
„Zweck des Gesetzes ist, die Möglichkeit 
zu gewährleisten, dass Produkte, insbe-
sondere Lebens- und Futtermittel, kon-
ventionell, ökologisch oder unter Einsatz 
gentechnisch veränderter Organismen er-
zeugt und in den Verkehr gebracht werden 
können“. Die Bundesrepublik Deutschland 
(mit dem GenTG) und die Europä ische Uni-
on (mit der Gentechnik-Richtlinie 2001/18 
und der Verordnung 1829/2003) haben ei-

nen Regelungsrahmen dafür geschaffen. 
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den na-
tionalen Regelungen. 

„WER ALS WERKZEUG NUR EINEN  
HAMMER HAT, SIEHT IN JEDEM PROBLEM 
EINEN NAGEL.“1

Doch nach dem EuGH-Urteil vom Juli 2018 
liefen die Diskussionen vor allem auf ei-
ner Ebene: Welche Probleme können wir 
ins Feld führen, damit der Hammer – 
die neuen Gentechniken – dennoch freie 
Bahn bekommt? Gefordert wurde, dass 
NGT nicht nach Gentechnikrecht reguliert 
werden sollen. Um die anstehenden Pro-
bleme auch zukünftig lösen zu können, 
bedarf es intelligenter und vielfältiger An-
sätze, die alle Akteure leben lässt. Die De-
regulierung neuer Gentechniken leistet 
das nicht.
Um weiter im Bild zu bleiben: Der Rechts-
rahmen hat bisher eine Ordnung geschaf-
fen, die allen Akteur*innen – nicht nur de-
nen mit dem Hammer, sondern auch der 
gentechnikfreien Züchtung, der Land- 
und der Lebensmittelwirtschaft – eine 
Existenz in Koexistenz grundsätzlich er-

möglichen soll. Dabei ist noch offen, ob 
Gentechnik – neu oder alt – tatsächlich 
koexistenzfähig ist. 
Die Notwendigkeit der Koexistenz fällt 
aktuell fast völlig unter den Tisch. In der 
nationalen Diskussion findet sich dazu 
nichts bei Bundeslandwirtschaftsministe-
rin Klöckner, nichts bei den Verlautbarun-
gen der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina und der Bundesver-
band Deutscher Pflanzenzüchter vertritt 
scheinbar auch nur Gentechnikbefürwor-
ter. In den Antworten der Bundesregie-
rung zu einem Fragenkatalog der EU-Kom-
mission an die EU-Mitgliedsländer zu den 
Problemen, die sich aus den neuen Gen-
techniken ergeben, wird als Problem der 
Schutz gentechnikfrei arbeitender Wirt-
schaft zwar benannt.2 Die Formulierun-
gen machen jedoch deutlich, dass dieser 
nur als ein Belang unter vielen gesehen 
wird. Es stellt sich also die Frage, wie es zu 
diesen blinden Flecken in der Diskussion 
kommen konnte, obwohl es doch den kla-
ren gesetzlichen Auftrag gibt, die Koexis-
tenz zu sichern.
Diese Frage stellt sich umso mehr, weil 
derzeit der Eindruck entstehen könn-
te, die Förderung der Gentechnik werde 
sträflich vernachlässigt, wenn die neuen 
Gentechniken strikt reguliert werden. 
Zwar besteht der dritte Zweck des Gen-
technikgesetzes darin, „den rechtlichen 
Rahmen für die Erforschung, Entwick-
lung, Nutzung und Förderung der wissen-
schaftlichen, technischen und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten der Gentechnik zu 
schaffen“. In der rechtlichen Diskussion zu 
diesen Regelungen des Gentechnikgeset-
zes wurde jedoch deutlich, dass die Zwe-
cke der Vorsorge (Nr. 1) und der Sicherung 

der Koexistenz (Nr. 2) vorrangig sind. Die 
benannte Förderung (Nr. 3) betrifft nicht 
die Gentechnik an sich, sondern nur die-
Schaffung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, unter anderem eben zum Zweck 
der Förderung der Gentechnik.
Aus dem Wortlaut, der Gesetzessystema-
tik, dem Sinn und dem Zweck ergeben 
sich daher die Vorrangigkeit des Zweckes 
der Koexistenz vor Rahmenbedingungen 
für neue Gentechniken.3 Das heißt kon-
kret, diese Rahmenbedingungen für neue 
Gentechniken müssen den Erfordernis-
sen der Koexistenz entsprechen. 

WAS BEDEUTET KOEXISTENZ? 

Die verschiedenen Landwirtschaftsfor-
men sollen bis in unbegrenzte Zukunft 
langfristig nebeneinander bestehen kön-
nen: „Zentrales Argument zur Begründung 
des Konzepts ist die Sicherung der Wahlfrei-
heit der Erzeuger hinsichtlich der Anbaufor-
men und der Verbraucher in Bezug auf Le-
bensmittel (… ). Schließlich muss der ökolo-
gische Landbau wegen seiner Bedeutung für 
den Schutz von Biodiversität, Grundwas-
ser, Böden und Klima gestärkt werden.“ 4 Die 
Umsetzung von Koexistenzregelungen 
findet sich in den Paragrafen 16a Stand-
ortregister, 16b Vorsorgemaßnahmen und 
der Haftungsregelung des Paragraf 36a im 
Gentechnikgesetz sowie den durch die EU 
bestimmten Kennzeichnungsregelungen. 
Paragraf 16a GenTG regelt das Standortre-
gister für die Freisetzungen und den An-
bau von GVO. Das ermöglicht gentech-
nikfrei wirtschaftenden Landwirt*innen, 
Gärtner*innen, Züchter*innen, Imker*in-
nen zu erkennen, ob Risiken von Konta-
minationen mit GVO für ihre Kulturen ge-
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geben sind. Paragraf 36a GenTG stellt si-
cher, dass von Kontamination mit GVO 
betroffene Landwirte entschädigt werden.  
Das Bundesverfassungsgericht hat die Ver - 
fassungsmäßigkeit dieser Koexistenzrege-
lungen 2010 bestätigt.5 Die vorhandenen  
Regelungen sind an dem klaren Geset-
zeszweck der Koexistenz Paragraf 1 Nr. 2 
GenTG zu messen. Das heißt, wenn diese 
Regelungen nicht ausreichend sind, die 
Koexistenz zu sichern, dann müssen sie 
angepasst werden. 
Zwar sind die genannten Koexistenzrege-
lungen kaum in der Praxis getestet wor-
den, weil es in Deutschland praktisch kei-
nen Anbau gab. Es ist jedoch aus verschie-
denen Gründen davon auszugehen, dass 
sie schon jetzt nicht ausreichend sind. 
Der langfristige Erhalt der gentechnikfrei-
en Landwirtschaft setzt nicht nur voraus, 
dass gentechnikfrei genutzte Flächen vor 
GVO-Einträgen aus der Nachbarschaft ge-
schützt werden. Die Flächen werden auch 
durch solche Einträge gefährdet, die von 
nicht benachbarten Flächen und von in die  
Natur eingekreuzten GVO stammen.6 
Das betrifft Züchtungs-, Vermehrungs- und  
Erhaltungsflächen genauso wie Flächen 
zum Anbau von Acker-, Gemüse- und 
Futter  kulturen.
Ohne dass sich das Bundesverfassungs-
gericht schon mit neuen Gentechniken 
befassen musste, hatte es schon im Jahr 
2010 zu dem Aufgabenfeld der Koexistenz 
ausgeführt:
„Neben den Chancen der Gentechnik sind 
die gesundheitlichen und ökologischen Risi-
ken und insbesondere auch Nachteile für die 
gentechnikfreie Landwirtschaft zu beden-
ken. Eine gentechnische Modifikation kann 
zu verschiedenen nicht beabsichtigten Effek-

ten führen, die sich nicht nur auf die Um-
welt, sondern auch auf die landwirtschaftli-
che Anbaupraxis auswirken können. So sind 
gegebenenfalls auch konventionell oder öko-
logisch angebaute Kulturen - bei zufälligem 
oder technisch nicht zu vermeidendem Vor-
kommen von gentechnisch veränderten Orga-
nismen oberhalb der im europäischen Recht 
festgesetzten Toleranzschwelle - entsprechend 
zu kennzeichnen. Auch kann eine Kennzeich-
nung mit Bezug auf eine ökologische bezie-
hungsweise biologische Produktion oder mit 
dem noch strengeren Vorgaben unterliegen-
den Hinweis ‚Ohne Gentechnik‘ unzulässig 
werden. Dadurch bedingt kann der Markt-
preis von Erzeugnissen gemindert oder der 
Absatz erschwert werden. Außerdem können 
Produzenten zusätzliche Kosten entstehen, 
weil sie Überwachungssysteme und Maßnah-
men zur Minimierung der Vermischung von 
genetisch veränderten und nicht veränderten 
Kulturen einführen müssen.“7
Das heißt, die jetzt vorzunehmende Be-
wertung neuer Gentechnik-Verfahren ist 
nicht nur an den Risiken für die Umwelt 
oder die Gesundheit zu messen, sondern 
es ist mit mindestens gleicher Intensität 
zu prüfen, inwieweit die Koexistenz der 
anderen Formen der Landwirtschaft auch 
hinsichtlich dieser neuen GVO zuverlässig 
gesichert werden kann.

NACHWEISVERFAHREN 

Koexistenz verlangt zwingend die Nach-
weismöglichkeit von GVO. Das heißt, ohne  
Nachweisverfahren sind Freisetzungen  
und Inverkehrbringen von GVO, die mit 
NGT erzeugt wurden in Deutschland recht- 
lich unzulässig. Das ist auch jeweils einzel-
gesetzlich geregelt. Nach Paragraf 16a Abs. 

3 Nr. 1 GenTG müssen für das Inverkehr - 
bringen folgende Angaben zum Standort-
register gemacht werden: „die Bezeichnung 
und den spezifischen Erkennungsmarker des 
gentechnisch veränderten Organismus“. Vor-
aussetzung bei der Antragstellung auf 
Inverkehrbringen ist die Nachweisbar-
keit und Nachverfolgbarkeit des GVO. Im 
Standortregister müssen die Erkennungs-
marker (Codierung für die spezifischen 
Veränderungen an den GVO) erst beim In-
verkehrbringen veröffentlicht werden. Für 
eine Freisetzung ist diese Angabe nicht er-
forderlich. Für Freisetzungen finden sich 
Nachweisregelungen in den Vorschriften 
zur Antragstellung, Paragraf 14 GenTG. 
Auch bei Paragraf 36a GenTG ist Voraus-
setzung der Entschädigung jeweils der 
Nachweis der Kontamination durch GVO. 
Die Kennzeichnung von GVO-Produkten 
ist  außer dem die Voraussetzung für die 
Wahlfreiheit des Verbrauchers. 
Mit der „Wegdefinition“ der Tatsache ei-
nes gentechnisch veränderten Organis-
mus wegen behaupteter vergleichbarer 
Mutationen, die spontan auch natürlich 
entstehen könnten und deshalb nicht den 
gentechnischen Regelungen unterliegen 
sollen, oder dem Verweis auf bisher feh-
lende Nachweismethoden wird der Geset-
zeszweck Koexistenz missachtet. 
Die Bundesregierung ist verpflichtet, dem 
Gesetzeszweck der Koexistenz Geltung zu 
verschaffen. Sie muss ihn deshalb nicht 
nur als einen Belang unter vielen, sondern 
gleichberechtigt mit den Vorsorgebelan-
gen betrachten. 

Katrin Brockmann ist Rechtsanwältin in Berlin 
mit den Schwerpunkten Verwaltungsrecht und 
Bürgerliches Recht. 
www.katrin-brockmann.de
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Neue Gentechnik – neue Risiken
CRISPR/Cas: Funktion, Anwendungen  
und Risiken 
Dr. Katharina Kawall

G enome Editing-Verfahren bie-
ten der Wissenschaft und der 
Züchtung ganz neue Möglich-
keiten, das Erbgut von Organis-

men zu verändern. WissenschaftlerInnen 
haben in den letzten Jahren insbesonde-
re das molekularbiologische Werkzeug 
CRISPR/Cas sehr schnell weiterentwi-
ckelt. Im Folgenden wird die Funktions-
weise von CRISPR/Cas dargestellt, die 
Veränderungsmöglichkeiten des Erbguts 
durch die Technik und welche Risiken im 
Blick zu behalten sind.

WIE FUNKTIONIEREN DIE NEUEN 
GENTECHNIK-VERFAHREN UND WAS 
KÖNNEN SIE BEWIRKEN?

Neue Gentechnik-Verfahren sind neben 
CRISPR/Cas9 beispielsweise TALENS oder 
Zink-Finger-Nukleasen. Sie werden auch 
als „Genome Editing“ bezeichnet. Mit die-
sen neuen molekularbiologischen Ver-
fahren können gezielt (ortsgerichtet) Ver-
änderungen am Erbgut erreicht werden. 
Das am häufigsten genutzte Verfahren ist 
CRISPR/Cas – ein Enzym, das aus mehre-
ren Teilen aufgebaut ist.

Zunächst einmal muss CRISPR/Cas in die 
Zellen eingeschleust werden. Dies er-
folgt meist mit Hilfe der alten Gentech-
nik-Verfahren: zum Beispiel mit Agrobac-
terium tumefaciens oder Partikelbeschuss. 
Im Zellkern wird das Enzym aktiv. Es be-
steht aus einer sogenannten Genschere 
(Schneidekomponente) und einem kur-
zen Stück RNA (auch „guide RNA“ ge-
nannt; sozusagen die Erkennungskompo-
nente der Genschere). Die guide RNA wird 
so entworfen, dass das Enzym eine spe-
zifische Zielsequenz im Erbgut erkennt. 
CRISPR/Cas sucht das Erbgut nach die-
ser spezifischen Zielsequenz ab, bindet 
daran und schneidet an dieser Stelle den 
Doppelstrang der DNA. Dieser Schaden 
an der DNA aktiviert in der Zelle deren 
zelleigene DNA-Reparaturmechanismen. 
Die Zelle versucht, den DNA-Schaden so 
schnell wie möglich zu verschließen.
Es gibt zwei verschiedene Reparaturme-
chanismen. Bei sogenannten SDN-1-An-
wendungen führt der Reparaturmechanis-
mus NHEJ (non-homologous end joining) 
zu einer zufälligen und ungerichteten Re-
paratur des DNA-Schadens. Entweder 
wird der Originalzustand der Zielsequenz 

wiederhergestellt oder es kommt zu klei-
nen Veränderungen der DNA-Sequenz. 
Wird der Originalzustand wiederherge-
stellt, kann CRISPR/Cas erneut an der Ziel-
sequenz binden und schneiden. Eine Ver-
änderung der Zielsequenz ist also sehr 
wahrscheinlich.
Bei SDN-2- und SDN-3-Anwendungen wird 
der DNA-Schaden durch ein anderes Sys-
tem (HDR: homology-directed repair) re-
pariert. Dafür werden zusätzlich DNA-Vor - 
lagen in die Zellen eingebracht. Ent-
sprechend der DNA-Vorlage können ge-
wünschte Veränderung in den Zielbereich 
eingebaut werden – es kommt also zu ge-
richteten Reparaturen. 

WELCHES TECHNISCHE  
POTENTIAL BIRGT CRISPR/CAS?

Mit SDN-1-Anwendungen können kleine 
Fehler in der DNA-Sequenz erzeugt wer-

den. Auf diesem Weg können Gene ausge-
schaltet oder in ihrer Wirkung verändert 
werden, zum Beispiel die Funktion des 
entsprechenden Eiweißes. Gene können 
in Zellen oder Geweben aktiviert (oder 
stillgelegt) werden, in denen sie norma-
lerweise nicht aktiv (beziehungsweise an-
geschaltet) sind. CRISPR/Cas kann auch 
Gene oder Teile davon aus dem Erbgut lö-
schen. Zudem kann das Ablesen der Gene, 
die Genexpression, verändert werden.
Mit Hilfe von SDN-2-Anwendungen kön-
nen kleine Genabschnitte und mit SDN-3 
größere Abschnitte oder komplette Gene 
ins Erbgut neu eingebracht werden. 
Ein Blick in die aktuelle Literatur zeigt, 
dass in zirka 90 Prozent der Versuche SDN-
1-Anwendungen benutzt – also ungerichte-
te kleine Veränderungen an einem Zielort 
eingefügt – werden. Nur zu einem geringen 
Anteil arbeiten ForscherInnen mit gerich-
teten SDN-2- und SDN-3-Anwendungen.1 

Neue Gentechnik – neue Risiken

Schematische Darstellung der Arbeitsweise von CRISPR/Cas9: Cas9 wird durch eine spezifische guide RNA an 
die Zielsequenz im Erbgut des Zielorganismus geleitet und führt dort einen Doppelstrangbruch ein. Die PAM 
(Protospacer Adjacent Motif)-Sequenz fungiert als anfängliche Erkennungssequenz für das CRISPR/Cas9-
System. Passt die davor liegende Sequenz zur guide RNA, bindet diese, Cas9 wird aktiv und schneidet dort. 
(Schrifttyp verändert)

Zielsequenz

Erbgut

CAS 9-Nuklease

guide RNA
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CRISPR/CAS KANN GENETISCHE GRENZEN 
AUFBRECHEN UND NEUE GENETISCHE 
KOMBINATIONEN HERVORBRINGEN

Die einzelnen Arten der Eingriffe kön-
nen kombiniert werden. Mit CRISPR/Cas 
können so sehr unterschiedliche Verän-
derungen im Erbgut erzeugt werden.
Nutzpflanzen besitzen oft einen mehr-
fachen Chromosomensatz. Weizen bei-
spielsweise ist hexaploid; Gene liegen in 
6-facher Kopie vor. Kommt CRISPR/Cas 
zum Einsatz, kann dies alle gleichartigen 
Kopien der DNA-Regionen in einem Zug 
verändern. Das gleichzeitige Ausschal-
ten mehrerer Genkopien war in vielen 
Fällen bisher – mit früheren Methoden – 
nicht möglich.
Mit CRISPR/Cas wurden bei einem Wei-
zen 35 von insgesamt 45 α-Gliadin Genko-
pien auf einmal ausgeschaltet.2 α-Gliadin 
ist ein Hauptbestandteil von Gluten, des-
sen Anteil in dem veränderten Weizen re-
duziert wurde. 
Durch die gleichzeitige Verwendung ver-
schiedener guide RNAs können auch 
mehrere unterschiedliche DNA-Sequen-
zen auf einmal verändert werden (Multi-
plexing). Wenn beispielsweise beim he-
xaploiden Weizen drei verschiedene DNA-
Zielbereiche angesteuert werden, kön nen 
bis zu 18 DNA-Sequenzen auf einmal ver-
ändert werden.
Zudem kann CRISPR/Cas genetisch gekop-
pelte Gene verändern. Diese liegen auf ei-
nem Chromosom sehr nah beieinander und 
werden deshalb mit hoher Wahrschein-
lichkeit gemeinsam vererbt. CRISPR/Cas 
kann diese voneinander trennen, indem 
zum Beispiel eines der bislang gekoppel-
ten Gene gelöscht oder ausgeschaltet wird. 

Weiterhin kann CRISPR/Cas in funktionell 
wichtige Bereiche des Erbguts, in denen 
normalerweise weniger neue Mutationen 
auftreten als in anderen, wirken. Das gilt 
beispielsweise in den inneren Bereichen 
von Genen. Die Zelle schützt solche Ge-
norte durch bestimmte Reparaturmecha-
nismen.3 Mit CRISPR/Cas können Mutatio-
nen auch in diesen besonders geschützten 
Bereichen des Erbguts erzeugt werden. 
Bei einer sogenannten „GABA-Tomate“ 
wurde ein spezifischer Genbereich verän-
dert, der durch konventionelle Züchtung 
bisher nicht erreicht werden konnte.4 Die 
Früchte der Tomaten haben einen höhe-
ren GABA-Gehalt, der blutdrucksenkende 
Wirkung haben soll. 
CRISPR/Cas kann also vielfältig eingesetzt 
werden, um genetische Grenzen aufzu-
brechen und neue genetische Kombina-
tionen hervorzubringen, die bisher nicht 
möglich waren.5 Die resultierenden gene-
tischen Veränderungen und Kombinatio-
nen unterscheiden sich grundlegend von 
natürlichen Mutationen oder den Ergeb-
nissen induzierter Mutagenese. Sie kön-
nen in ihrer Gesamtheit oft nicht oder 
nur mit geringer Wahrscheinlichkeit er-
reicht werden. CRISPR/Cas ermöglicht 
sowohl Punktmutationen – auch die kön-
nen folgenschwere Wirkungen haben –, 
als auch komplexe weitreichende Verän-
derungen. 

WARUM DER EINSATZ VON NEUEN 
GENTECHNIKEN EINGEHEND GEPRÜFT 
WERDEN MUSS: 

Zur Bewertung der unterschiedlichen Ri-
siken von CRISPR/Cas muss zunächst die 
molekulare Ebene betrachtet werden. Die 

gewollten Veränderungen an der Zielse-
quenz können unbeabsichtigte Auswir-
kungen auf den Zellstoffwechsel haben. 
Zudem können unbeabsichtigte Verände-
rungen des Erbguts durch die Anwendung 
der Genschere CRISPR/Cas auftreten.

1.  Unbeabsichtigte Veränderungen  
des Erbguts durch die Anwendung der  
Genschere CRISPR/Cas: 

Die neuen Gentechnik-Verfahren werden 
in einem mehrstufigen Prozess angewandt, 
jede Stufe kann zu unbeabsichtigten Ver-
änderungen führen.6 Die Verfahren der al-
ten Gentechnik werden zum Einschleusen 
der Genschere verwendet. Risiken der al-
ten Gentechnik sind, dass DNA-Sequenzen 
mehrfach ins Erbgut eingebaut, umstruk-
turiert oder gleich ganz gelöscht werden 
können. Auch Veränderungen, die Auswir-
kungen auf das Ablesen der Gene haben 
können, wurden festgestellt.
Auch durch das Wirken der Genschere 
selbst treten unbeabsichtigte Effekte auf. 
Sie kann zum Beispiel an nicht vorgese-
henen Bereichen des Erbguts schneiden 
(sogenannte Off-Target-Effekte). Bei der 
Reparatur (siehe oben) können an die-
sen Stellen unbeabsichtigte Veränderun-
gen entstehen. Das kann zum Ausschalten 
von Genen oder zur Veränderung der Gen-
expression führen.
Durch die Genschere kann es auch zu On-
Target-Effekten an der vorgesehenen Ziel-
sequenz und den daran angrenzenden 
DNA-Bereichen kommen. So kann es auch 
in diesem Fall zu unbeabsichtigten Um-
strukturierungen der DNA kommen oder 
zum Einfügen zusätzlicher DNA-Fragmen-
te. Zudem können dort DNA-Bereiche ge-

löscht werden. Bei der Verwendung von 
DNA-Vorlagen können diese mehrfach 
oder nur in Teilen eingebaut werden.

2. Unbeabsichtigte Effekte, die auf ge-
wollte Veränderungen zurückzu führen sind 

Aufgrund der komplexen Veränderungs-
möglichkeiten durch CRISPR/Cas (Stich-
wort: Multiplexing, siehe oben) besteht 
das Risiko, unbeabsichtigt in Stoffwech-
selwege der genomeditierten Pflanze ein-
zugreifen. Die Inhaltsstoffe der Pflanze 
können verändert oder die Entwicklung 
kann beeinträchtigt werden (zum Beispiel 
kleinerer Wuchs, andere Blattform). Unter 
Stressbedingungen können die Pflanzen 
in ihren Reaktionen beeinträchtigt sein.
Diese Eingriffe können auch Auswirkun-
gen für das assoziierte Ökosystem der 
Pflanze haben. Die Abwehrmechanismen 
gegenüber Schädlingen, Viren oder Bakte-
rien können beeinträchtigt werden. Auch 
die Kommunikation zwischen Individu-
en derselben Art über Botenstoffe kann 
unbeabsichtigt verändert werden, genau-
so wie die Interaktion verschiedener Ar-
ten. Bestehende Nahrungsnetze können 
beeinflusst werden, beispielsweise durch 
die Bildung toxischer oder Allergie-auslö-
sender Stoffe.
Es kann aber auch zu einer erhöhten Fit-
ness kommen, was zu einer unkontrollier-
ten Ausbreitung der neuen Pflanzen füh-
ren kann.

REGULIERUNG ZWINGEND 
ERFORDERLICH

Die Risiken der neuen Gentechnik zeigen 
sich also auf zwei Ebenen: Unbeabsichtig-

Neue Gentechnik – neue Risiken
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te Veränderungen können in der mehrstu-
figen Anwendung der Genschere CRISPR/
Cas hervorgerufen werden. Außerdem 
kann CRISPR/Cas dazu verwendet wer-
den, mehrere kleine Veränderungen im 
Erbgut von Pflanzen zu bewirken und so 
neue genetische Kombinationen hervor-
zubringen. Die dabei veränderten Gene 
können verschiedene Funktionen in der 
Zelle übernehmen. Diese gewollten Verän-
derungen können unbeabsichtigt in ver-
schiedene Stoffwechselwege eingreifen. 
Um einen Überblick zu behalten und Risi-
ken überhaupt einschätzen und bewerten 
zu können, braucht es eine Regulierung 
der neuen Gentechnik und aller damit 
entwickelten Organismen und Produkte. 
Dabei sollten sowohl die Veränderungen 
der DNA, als auch die Zusammensetzung 
anderer Bestandteile (RNA, Stoffwechsel-
produkte) der Zelle und die Wirkungen 
auf die Umwelt überprüft werden. 

Dr. Katharina Kawall ist wissenschaftliche 
Mit arbeiterin der Fachstelle Gentechnik und 
Umwelt.
www.fachstelle-gentechnik-umwelt.de

 1 Mehr Informationen in Modrzejewski D et al. (2020): Ak-
tualisierung der Übersicht über Nutz- und Zierpflan-
zen (...). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/
DE/_Landwirtschaft/Gruene-Gentechnik/NMT_ 
Uebersicht-Zier-Nutzpflanzen.pdf. 

2 Sánchez-León S et al. (2018): Low-gluten, nontransge-
nic wheat engineered with CRISPR/Cas9. doi:10.1111/
pbi.12837.

3 Hier wird gezeigt, dass Mutationen im Erbgut nicht 
gleichmäßig verteilt sind: Monroe JG et al. (2020):  
Mutation bias shapes gene evolution in Arabidopsis tha-
liana. doi:10.1101/2020.06.17.156752. Belfield EJ, et al. 
(2018): DNA mismatch repair preferentially protects  
genes from mutation. doi:10.1101/gr.219303.116.

4 Nonaka S et al. (2017): Efficient increase of ɣ-amino-
butyric acid (GABA) content in tomato fruits by targeted 
mutagenesis. doi:10.1038/s41598-017-06400-y.

5 Weitere Informationen in: Kawall K (2019): New pos-
sibilities on the horizon: Genome editing makes the 
whole genome accessible for changes. doi:10.3389/
fpls.2019.00525.

6 Referenzen sind in dieser Studie zu finden: Kawall K 
et al. (2020): Broadening the GMO risk assessment in 
the EU for genome editing technologies in agriculture. 
doi:10.1186/s12302-020-00361-2.
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Vorsorgeprinzip bei Genome 
Editing konsequent anwenden
Wissenschaftlich geführte Diskussionen soll-
ten die Möglichkeit von Risiken anerkennen
Dr. Wolfram Reichenbecher, Dr. Samson Simon und Dr. Friedrich Waßmann 

D ie Methoden des Genome Edi-
ting, speziell das molekulare 
Werkzeug CRISPR/Cas, gelten 
als wissenschaftlicher Durch-

bruch, und über ihre Anwendungen und 
ihren potenziellen Nutzen in Medizin und 
Landwirtschaft wird vielfach diskutiert. 
Nachdem der Europäische Gerichtshof 
2018 klargestellt hatte, dass alle Genome 
Editing-Anwendungen unter das Gentech-
nikrecht fallen (Rechtssache C-528/16), 
wird zunehmend gefordert, gewisse An-
wendungen dieser Gentechniken bei Nutz-
pflanzen aus der Gentechnikregulierung 
auszunehmen. Zu deren Regulierung rei-
che das Saatgutrecht aus.1 Gemeint sind 
die SDN-1 und SDN-2 genannten Anwen-
dungen, bei denen – anders als bei SDN-
3 – keine „Fremd-DNA“ in den Organis-
mus eingeführt wird. Stattdessen wird 
die vorhandene DNA verändert und Gene 
dadurch an- oder ausgeschaltet.

VERMEIDUNG UNANNEHMBARER RISIKEN

Ein vorherrschendes Argument in der öf-
fentlichen Diskussion ist, dass mit Geno-
me Editing-Anwendungen ohne Fremd-
DNA nur Veränderungen vorgenommen 
würden, die auch in der Natur geschehen 
könnten. Auch in der Züchtung passiere 
Vergleichbares. Sowohl wissenschaftlich 
als auch regulatorisch greift dieses Argu-
ment allerdings zu kurz: Zentraler Grund 
für die Gentechnikregulierung ist die Ver-
meidung unannehmbarer Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
Eine Diskussion über potentielle Umwelt-
risiken durch Genome Editing-Anwen-
dungen findet aber – wenn überhaupt – 
häufig nur sehr begrenzt statt. Verweise 
auf das hier genannte Zucht- oder Natür-
lichkeitsargument erschweren dabei eine 
ernsthafte Auseinandersetzung.
Potentielle Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt sind aus na-

turwissenschaftlicher Sicht auch bei An-
wendungen von SDN-1 und SDN-2 nicht 
von vornherein auszuschließen. Aller-
dings können sie nur innerhalb eines ge-
eigneten Regelungsrahmens auch erkannt 
und abgeschätzt werden.

GRÜNDE FÜR DIE RISIKOBEWERTUNG 
VON GENOME EDITING

Primär ist also zu klären, ob Genome 
Edi ting-Anwendungen in Nutzpflanzen 
grundsätzlich Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt mit sich brin-
gen können. Oft wird die große Nähe von 
Genome Editing, also speziell der SDN-
1 und SDN-2-Anwendungen, zu natürli-
chen Prozessen per se mit einem gerin-
geren Risiko gleichgesetzt. Diese Gleich-
setzung ist allerdings ein naturalistischer 
Fehlschluss und demnach für eine Risiko-
bewertung nicht geeignet. 
Tritt beispielsweise eine Mutation in der 
Natur ein, lässt sich das nicht verhindern. 
Wenn aber der Mensch aktiv Organis-
men gentechnisch verändert, trägt er da-
für die Verantwortung. Er sollte unter An-
wendung des Vorsorgeprinzips prüfen, 
ob es schädliche Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
hat, wenn solche Organismen in die Um-
welt gelangen. 
Weiterhin wird Genome Editing regelmä-
ßig mit konventioneller Zucht verglichen 
und gleichgesetzt und daraus ein geringes 
Risiko für das Genome Editing abgeleitet. 
Auch wenn es für bestimmte Bereiche der 
klassischen Zucht ein über Jahrhunderte 
angesammeltes Erfahrungswissen gibt: 
Die Annahme des geringen Risikos stößt 
schon für Bereiche der modernen Zucht 

ohne Gentechnik – aufgrund stark erwei-
terter Möglichkeiten der Neukombination 
und gezielter Selektion von Merkmalen – 
häufig an ihre Grenzen. Das gilt erst recht 
für viele Anwendungen des Genome Edi-
ting, mit denen Organismen gezielt und 
weitreichend verändert werden. 
Dass Genome Editing ein größeres Poten-
tial als die klassische Zucht hat, wird bei 
der Diskussion um seine Chancen oftmals 
hervorgehoben. Mit Genome Editing wer-
den sowohl mehr als auch neue Orte im 
Genom für gentechnische Veränderungen 
zugänglich.2 Zudem können einzelne oder 
auch mehrere kleine Veränderungen seri-
ell oder parallel und gerichtet in das Erb-
gut eines Organismus eingeführt werden. 
Mit Letzterem, dem sogenannten Multi-
plexing, kann man beispielsweise ganze 
Genfamilien in einem Organismus aus-
schalten. Somit sind Kombinationen von 
Veränderungen an der DNA möglich, die 
aufgrund der Mendelschen Regeln oder 
in einem handlungsrelevanten Zeitraum 
mit konventioneller Zucht oder sogar 
klassischer Gentechnik so nicht zu errei-
chen sind.3 Potentielle Risiken von Geno-
me Editing ergeben sich also aus der grö-
ßeren Eingriffstiefe auf DNA-Ebene sowie 
aufgrund der Geschwindigkeit und dem 
Ausmaß ihrer Veränderungen. Unabhän-
gig davon kann auch das Austauschen, 
Einfügen oder Entfernen einzelner Buch-
staben der DNA die Organismen stark ver-
ändern.4 Werden Organismen gentech-
nisch verändert, kann sich das auch auf 
ihre Eigenschaften und ihre Wechselwir-
kungen mit anderen Organismen und der 
Umwelt auswirken. Um diese Wirkungen 
zu beurteilen, sind zwei Bewertungsebe-
nen in den Blick zu nehmen.
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CRISPR/CAS ZWISCHEN PRÄZISION  
UND KOMPLEXITÄT 

Wenn es darum geht, die Auswirkun-
gen eines gentechnischen Eingriffs durch 
CRISPR/Cas oder anderer Genome Edi-
ting-Verfahren vorhersagen zu können, 
muss unterschieden werden zwischen der 
postulierten Präzision eines Eingriffs auf 
DNA-Ebene und andererseits der komple-
xen Ebene der Auswirkungen, die die dar-
aus resultierenden Eigenschaften im Stoff-
wechsel des Organismus, auf dem Feld 
und in der Umwelt haben. Zu der ersten 
Ebene: Eingriffe mit CRISPR/Cas zeich-
nen sich dadurch aus, dass Gensequenzen 
spezifisch angesteuert und dann geschnit-
ten werden können. Dadurch lassen sich 
Erbinformationen jetzt an vorbestimmten 
Stellen und zum Teil, zum Beispiel mittels 
SDN-2 und SDN-3, sogar in gewünschter 
Weise verändern. Damit einher geht eine 
hohe Wirkmacht, das Genom von Organis-
men zu verändern und zu gestalten, was 
bei der Folgenabschätzung angemessen 
berücksichtigt werden muss. Demgegen-
über ist das Wissen über die Auswirkun-
gen der vorgenommenen genomischen 
Veränderungen auf der zweiten Ebene 
eingeschränkt: Wie sich die Änderungen 
der Gensequenz auf den Stoffwechsel und 
somit auf die Eigenschaften des Organis-
mus auswirken, ist bislang allenfalls be-
dingt vorhersagbar. 

EUGH ZU WIRKUNGEN, TEMPO  
UND AUSMASS

Die große Dynamik, mit der sich das Ge-
nome Editing entwickelt, stellt für die Risi-
kobewertung eine zusätzliche Herausfor-

derung dar – für die Bewertung der Tech-
niken sowie der mit ihnen entwickelten 
Organismen. Es ist kaum prognostizier-
bar, welche Techniken, geschweige denn 
welche Organismen und Produkte, in den 
nächsten Jahren entwickelt werden. Heu-
tige technische Hürden können morgen 
schon überwunden sein. Zum Beispiel 
war ein derart einfach und vielfältig an-
wendbares molekulares Werkzeug wie 
CRISPR/Cas vor zehn Jahren kaum denk-
bar. Dies wirft die Frage auf, welchen wis-
senschaftlichen und regulatorischen Um-
gang eine Situation erfordert, in der die 
Potentiale von Techniken und Verfahren 
nicht einmal für die nächsten fünf Jahre 
überschaubar sind. 
Der EuGH führt in seinem Urteil aus, dass 
„durch Mutagenese die gleichen Wirkungen 
erzielt werden können wie mit der Einfüh-
rung eines fremden Gens in diesen Organis-
mus“ und „dass die Entwicklung dieser neuen 
Verfahren/Methoden die Erzeugung genetisch 
veränderter Sorten in einem ungleich größe-
ren Tempo und Ausmaß als bei der Anwen-
dung herkömmlicher Methoden der Zufalls-
genese ermöglicht“.5 Damit würdigt das Ur-
teil des EuGH sowohl das Tempo als auch 
die oben erwähnte Wirkmacht und Reich-
weite, also Ausmaß, bei der Entwicklung 
von Produkten durch Genome Editing-
Verfahren.
Diese zwei grundlegenden Erwägungen 
des Tempos und des Ausmaßes sind Teil 
der Begründung, warum genomeditier-
te Organismen auch in Zukunft eine Risi-
kobewertung durchlaufen müssen. Dies 
ist allerding nur im Gentechnikrecht ge-
währleistet.

SAATGUT- UND LEBENSMITTELGESETZE 
KÖNNEN GENTECHNIKRECHT NICHT 
ERSETZEN 

Angenommen einige neue Gentechniken 
unterlägen entgegen dem Urteil des EuGH 
zukünftig nicht mehr dem europäischen 
Gentechnikrecht, weil sich der europäi-
sche Gesetzgeber entscheidet, das Gen-
technikrecht entsprechend zu ändern. 
Dann würde sich die Frage nach der Eig-
nung anderer, bestehender Regelungs-
regime stellen, um Umweltauswirkun-
gen genomeditierter Organismen und ge-
gebenenfalls auch der Techniken selbst 
zu regulieren. Dies wurde in einem vom 
BfN veröffentlichten Rechtsgutachten ge-
prüft.6 Die systematische Analyse zu dem 
oft bemühten Saatgutrecht, aber auch 
zum europäischen Lebensmittelrecht 
(einschließlich des Rechts der neuarti-
gen Lebensmittel) und weiteren Rechts-
vorschriften zeigt klar auf, dass es bei ei-
ner Herausnahme von bestimmten neuen 
Gentechniken aus dem Gentechnikrecht 
zu erheblichen Regelungslücken kommen 
würde. Ein Grund dafür ist, dass die ande-
ren Rechtsvorschriften keine ausreichen-
de Risikoprüfung und keine adäquaten 
Kontrollen gewährleisten.

NUTZUNG VON GENOME EDITING 
ERFORDERT VORSORGE

Zusammenfassend sind neue, sich rasant 
entwickelnde Technologien nur nach-
haltig nutzbar, wenn das im Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemein-
schaft verankerte Vorsorgeprinzip beach-
tet wird. Mögliche Risiken müssen umfas-
send untersucht und schädliche Auswir-

kungen ausgeschlossen werden. Nur dann 
lassen sich die Potentiale des Genome Edi-
ting nutzen. Die Erfahrungen zeigen, dass 
eine komplexe Technologie gesellschaftli-
che Akzeptanz und Zukunftsfähigkeit ver-
liert, wenn man die Möglichkeit von Risi-
ken ignoriert und unbeabsichtigte Ereig-
nisse wie zum Beispiel Störfälle eintreten. 
Das heißt im vorliegenden Fall: Mit Geno-
me Editing hergestellte Organismen soll-
ten nicht ohne eine Prüfung und nicht 
ohne ein Monitoring auf den Markt und in 
die Natur gelangen. Regulieren heißt also 
gerade nicht verhindern.

Wolfram Reichenbecher, Dr. Samson Simon  
und Dr. Friedrich Waßmann arbeiten im Bun- 
des amt für Naturschutz (BfN) und sind zustän-
dig für die Bewertung gentechnisch veränder-
ter Organismen und den Vollzug des Gentech-
nikgesetzes. 
www.bfn.de
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Wahlfreiheit sichern
Souveränität für Verbraucher:innen durch 
Kennzeichnung und Regulierung
Anne Markwardt 

D ie Mehrheit der Verbraucher:in-
nen in Deutschland will keine 
Gentechnik im Essen, auf dem 
Acker oder im Stall – das zeigen 

Umfragen seit vielen Jahren immer wieder. 
Laut der Naturbewusstseinsstudie aus 
dem Jahr 2019 zum Beispiel äußern mehr 
als 80 Prozent der Befragten ethische Be-
denken gegen gentechnische Veränderun-
gen von Pflanzen und Tieren. 81 Prozent 
finden ein Verbot von Gentechnik in der 
Landwirtschaft „sehr wichtig“ oder „wich-
tig“.1 2017 gaben 77 Prozent der Verbrau-
cher:innen in einer Umfrage an, dass sie 
sich Milchprodukte aus gentechnikfreier 
Erzeugung wünschen.2

KENNZEICHNUNGSPFLICHT  
FÜR GENTECHNIK

Pflanzen und pflanzliche Produkte, die 
Ergebnis einer gentechnischen Verände-
rung sind, dürfen in Europa nicht ohne 
Kennzeichnung vermarktet werden. Aus 
diesem Grund bieten in Deutschland we-
der Landwirt:innen, noch die lebensmit-
telverarbeitenden Unternehmen oder der 
Handel solche kennzeichnungspflichtigen 

Lebensmittel an. Die allermeisten Ver-
braucher:innen würden sie auch schlicht-
weg nicht kaufen. Vor allem deshalb ist 
die gesamte konventionelle pflanzliche 
Lebensmittelerzeugung in Deutschland 
gen technikfrei.
Von der verpflichtenden Kennzeichnung 
sind tierische Produkte wie Eier, Milch 
oder Wurst, bei deren Erzeugung gentech-
nisch veränderte Futtermittel zum Einsatz 
gekommen sind, ausgenommen. Hier war 
die Wahlfreiheit für Verbraucher:innen 
lange de facto eingeschränkt. Um diese 
Lücke in der europäischen Gesetzgebung 
wenigstens ein Stück weit zu füllen, hat 
die Bundesregierung 2009 die freiwillige 
„Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung ein-
geführt.3 Das Marktsegment für diese Pro-
dukte wächst stetig, 2019 haben Herstel-
ler:innen und Verarbeiter:innen damit 8,8 
Milliarden Euro umgesetzt.4 Auch der Um-
satz mit Produkten aus ökologischer Land-
wirtschaft ist in den vergangenen Jahren 
gestiegen und zwar auf knapp 15 Milliar-
den Euro.5 Diese verzichtet vollständig auf 
gentechnisch veränderte Pflanzen und 
Tiere. Es werden auch keine gentechnisch 
veränderten Pflanzen an Tiere verfüttert.

Wahlfreiheit sichern 

WARUM VERBRAUCHER:INNEN 
GENTECHNIK IN DER LANDWIRTSCHAFT 
ABLEHNEN

Die Gründe, aus denen Verbraucher:in-
nen Gentechnik in der Landwirtschaft ab-
lehnen, sind vielfältig. Sie gelten für die 
alte Gentechnik genauso wie für neue gen-
technische Verfahren wie Genome Edi-
ting. Die Naturbewusstseinsstudie 2019 
ergab beispielsweise, dass fast 90 Prozent 
der Deutschen bezweifeln, dass die lang-
fristigen Folgen neuer gentechnischer 
Verfahren aktuell abzusehen sind. 
Befürworter:innen der Gentechnik unter-
stellen mitunter, dass Verbraucher:innen 
Gentechnik deshalb so deutlich ablehnten, 
weil ihnen Wissen über die Vorteile und 
Chancen dieser Technologie fehle. Eine 
Verbraucherkonferenz des Bundesamtes 
für Risikobewertung (BfR)6, die 2019 statt-
fand, legt jedoch nahe, dass dies keines-
wegs der Fall ist. Eine Gruppe von 20 Ver-
braucher:innen konnte sich über mehrere 
Wochen ein differenziertes Bild über die 
Vor- und Nachteile von Gentechnik in der 
Landwirtschaft und insbesondere Geno-
me Editing bilden. Sie konnten Expert:in-
nen befragen, Informationsmaterial sich-
ten und intensiv untereinander debattie-
ren. Die Gruppe kam zu dem Schluss, dass 
neue Technologien auch Chancen bieten 
können. Die strenge Regulierung der Gen-
technik in Europa solle jedoch keinesfalls 
aufgegeben werden. Die oben bereits er-
wähnte Naturbewusstseinsstudie 2019 er-
gab: 95 Prozent der Befragten sind der 
Meinung, dass mögliche Auswirkungen 
auf die Natur immer untersucht werden 
sollten, wenn Pflanzen mit neuen Verfah-
ren gentechnisch verändert werden.7

Die Verbraucher:innengruppe der BfR-
Konferenz betonte, dass der Umbau der 
Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltig-
keit zu den drängenden gesellschaftli-
chen Aufgaben gehöre. Keine neue Tech-
nik dürfe die Notwendigkeit dieses gesell-
schaftlichen, also umfassenden Wandels 
ausbremsen und jegliche Zulassung müs-
se die Auswirkungen des Produktes unter 
anderem auf Nachhaltigkeit, Gesundheit, 
Klima, Artenvielfalt und Tierwohl berück-
sichtigen. Der Wunsch der Verbraucher:in-
nengruppe nach einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft und klaren gesetzlichen 
Vorgaben für eine umweltfreundlichere 
Produktion deckt sich mit Ergebnissen aus 
repräsentativen Befragungen.8 

VERBRAUCHER:INNEN - 
SOUVERÄNITÄT STÄRKEN

Verbraucher:innen wollen darauf vertrau-
en können, dass die gesetzlichen Vorga-
ben für den Einsatz von Gentechnik stren-
ge Kriterien an die Sicherheits- und Risiko-
prüfung vorsehen und dass der Einsatz von 
Gentechnik auf Lebensmitteln gekenn-
zeichnet wird. Denn nur dann haben Ver-
braucher:innen Wahlfreiheit und können 
informierte Kaufentscheidungen treffen. 
Die Mehrheit der Verbraucher:innen will 
an neue gentechnische Verfahren wie Ge-
nome Editing dieselben strengen Anforde-
rungen für die Zulassung, Überwachung, 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung 
angelegt sehen, wie bei der „alten“ Gen-
technik. Das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs von 2018 ist deshalb ein gutes 
Urteil für Verbraucher:innen. Es bestätigt 
das Vorsorgeprinzip und schützt die Wahl-
freiheit.
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Eine Abschwächung des Europäischen 
Gentechnikrechts und Ausnahmen für Le-
bensmittel, die mithilfe von Genome Edi-
ting erzeugt werden, wäre ein Angriff auf 
die Wahlfreiheit und die Souveränität der 
Verbraucher:innen. Der Schutz vor Ver-
unreinigungen von gentechnikfreien Lie-
ferketten für die ökologische und kon-
ventionelle Landwirtschaft würde immer 
schwieriger. 

NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT 
BRAUCHT KEINE GENTECHNIK

Die Mehrheit der Verbraucher:innen 
wünscht sich eine nachhaltigere, tier- 
und umweltfreundliche Landwirtschaft. 
Schon die alte Gentechnik war vor Jahr-
zehnten mit dem Versprechen angetre-
ten, Landwirtschaft nachhaltiger zu ma-
chen, den Hunger zu mindern oder für 
Menschen besonders gesunde Pflanzen 
hervorzubringen. Erfüllt haben sich die-
se Versprechen nicht, im Gegenteil. Kom-
merziell vertrieben werden bis heute vor 
allem pestizidresistente Pflanzen – ge-
meinsam mit den auf sie zugeschnittenen 
hohen Mengen an Pestiziden. 
Die Befürworter:innen einer Deregulie-
rung des Genome Editing wiederholen die 
Versprechen. Dass diese sich nun erfül-
len, ist äußerst unwahrscheinlich. 
Für eine nachhaltige Landwirtschaft 
braucht es sehr viel mehr als eine neue 
Technologie, die das Erbgut von Tieren 
und Pflanzen verändern kann. Um Arten-
vielfalt und Böden zu schützen, die Klima-
auswirkungen der Landwirtschaft zu ver-
ringern und für gesunde Lebensmittel zu 
sorgen, ist ein grundlegender Umbau von 
Ackerbau und Tierhaltung mit hohen Um-

welt- und Tierschutzstandards dringend 
notwendig. Dafür braucht es Sortenviel-
falt und die Stärkung eines regional ange-
passten, ressourcenschonenden Anbaus  
einschließlich besserer regionaler Wert-
schöpfungsmöglichkeiten für Landwirt:-
innen. Was es nicht braucht, ist noch 
mehr Abhängigkeit von einigen wenigen 
Saatgutkonzernen mit ihrem patentier-
ten Saatgut und den dazugehörigen Pesti-
ziden. 

REGULIERUNG DER GENOME 
EDITING-VERFAHREN NACH 
GENTECHNIKGESETZGEBUNG

Aus Verbraucherschutzsicht sollten Ge-
nome Editing-Technologien weiterhin als  
Gentechnik behandelt und keinesfalls von 
der Regulierung ausgenommen oder ab-
gestuft reguliert werden. Pflanzen und 
Tiere, die mithilfe von Genome Editing 
erzeugt worden sind, müssen auch in 
Zukunft für Verbraucher erkennbar ge-
kennzeichnet werden. Sie sollten selbst-
verständlich auch strengen Zulassungs-
verfahren unterworfen werden sowie lü-
ckenlos zurückzuverfolgen sein. Um das 
sicherzustellen, müssen Nachweisverfah-
ren entwickelt werden. Zudem bedarf es 
einer Prüfung der gesundheitlichen und 
ökologischen Unbedenklichkeit, sowohl 
vor der ersten Anwendung als auch über 
einen längeren Anwendungszeitraum. 
Für Verfahren wie das Genome Editing 
gibt es keinen ausreichenden Erfahrungs-
hintergrund. Gentechnik ist in der Re-
gel nicht rückholbar, wenn sie erst ein-
mal freigesetzt ist. Deshalb darf es keinen 
Freifahrtschein für gentechnische Verfah-
ren geben. 

Um die gentechnikfreie Landwirtschaft 
in Deutschland und Europa zu erhalten 
und Verbraucher:innen ebenso wie Züch-
ter:innen, Landwirt:innen, Verarbeiter:in-
nen und dem Handel weiterhin Wahlfrei-
heit zu ermöglichen, ist es unabdingbar, 
die europäische Gentechnikgesetzgebung 
beizubehalten und nicht aufzuweichen. 

Anne Markwardt ist Leiterin des Teams Lebens-
mittel im Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) e.V. 
www.vzbv.de
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Neue Gentechnik-Produkte  
sind nachweisbar
Illegale Importe stoppen
Alexander Hissting

S eit September 2020 gibt es das ers-
te Open-Source-Nachweisver fah-
ren1 für eine „neue Gentechnik“- 
Pflanze: den SU-Canola-Raps des  

US-Saatgutherstellers Cibus. Wer sich in-
tensiver mit der Debatte um die neue Gen-
technik und deren künftige Regulierung 
befasst, weiß um die Bedeutung dieser 
Entwicklung. Ein zentrales Argument der 
Fürsprecher von CRISPR/Cas und Co und 
deren Deregulierung war und ist: Die Pro-
dukte der neuen Gentechnik-Verfahren 
seien angeblich nicht unterscheidbar und 
nicht nachweisbar – und deshalb auch 
nicht regulierbar. Seit der Vorstellung des 
Cibus-Tests bröckelt diese Argumentation 
und die Gentechnik-Befürworter sind un-
ter Druck geraten.

NACHWEISVERFAHREN SIND 
VORAUSSETZUNG FÜR EFFEKTIVE 
REGULIERUNG

Funktionierende Nachweisverfahren sind 
nicht nur entscheidend für die Frage der 
künftigen Regulierung von Genome Edi-
ting-Verfahren wie CRISPR/Cas, ODM oder 
TALEN, sondern auch dafür, die aktuellen 
Gesetze und erforderlichen Kontrollen ef-
fektiv umsetzen zu können. Im Juli 2018 

hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
klargestellt, dass für Lebens- und Futter-
mittel, die mit diesen neuen Gentechnik-
Verfahren erzeugt werden, dieselben ge-
setzlichen Regeln gelten wie für Produkte 
aus „alter“ Gentechnik. Das war eine gute 
und richtige Entscheidung, denn auch 
neue Gentechnik ist Gentechnik.
Das sieht auch die ganz große Mehrheit 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 
so, wie Umfragen immer wieder bele-
gen. Um Transparenz, Wahlfreiheit, Gen-
technik-Kennzeichnung und vor allem 
auch die Gentechnikfreiheit der ökologi-
schen und konventionellen Land- und Le-
bensmittelwirtschaft in Deutschland und 
Europa auch in Zukunft sicherzustellen, 
braucht es dringend solche Nachweisver-
fahren. Das ist ein zentrales Anliegen für 
den gesamten Bio- und den konventionel-
len gentechnikfreien Sektor. Denn sie alle 
müssen und wollen auch in Zukunft si-
cherstellen, dass ihre Produkte frei von 
Gentechnik sind.

ENTWICKELT VON VERBÄNDEN

Entwickelt wurde das Nachweisverfahren 
von einem Forscherteam in den USA im 
Auftrag des Verbandes Lebensmittel ohne 

Gentechnik e.V. (VLOG) gemeinsam mit 
Greenpeace, dem europäischen Bio-Dach-
verband IFOAM und weiteren Organisatio-
nen, Gentechnikfrei-Verbänden sowie der 
Handelskette SPAR Österreich.2 Eigentlich 
wäre das Aufgabe der Behörden der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten. Bisher ist dort 
aber auch fast drei Jahre nach dem EuGH-
Urteil wenig geschehen. Deshalb hat der 
„Ohne Gentechnik“-Sektor die Initiative 
ergriffen und das erste öffentlich verfüg-
bare Nachweisverfahren für eine Pflanze  
entwickeln lassen, die per Gene Editing 
erzeugt wurde. Bisher werden erst zwei 
Pflanzen aus neuer Gentechnik in den 
USA und Kanada in relevantem Umfang 
angebaut. Eine davon ist der Cibus-Raps.3 
Dieser herbizidresistente gentechnisch 
ver änderte Raps wurde 2019 laut Cibus 
auf gut 32.000 Hektar in den USA (ca. vier 
Prozent der US-Rapsproduktion) und ei-
ner nicht näher bezifferten Fläche in Ka-
nada angebaut.4 Entsprechend besteht 
die Gefahr, dass der Gentechnik-Raps 
unbemerkt mit Importen in die EU ge-
langen könnte. Der Cibus-Raps hat in der 
EU keine Zulassung, seine Einfuhr wäre 
daher illegal. Der Hersteller selbst hat 
schon vor Jahren darauf hingewiesen, 
dass der Raps durchaus in die EU gelan-
gen könnte.

EINDEUTIG, SPEZIFISCH  
UND QUANTITATIV

Das neue Nachweisverfahren kann mit-
hilfe eines sogenannten PCR-Tests ein-
deutig die spezifische Punktmutation des 
Gene Editing-Rapses von Cibus identifi-
zieren und auch dessen Anteil in einer 
Probe quantifizieren. Manche behaup-

ten, das sei nichts Neues – was nur zum 
Teil stimmt. PCR ist zwar ein seit vielen 
Jahren etabliertes Verfahren. Entspre-
chend können die meisten Labore das 
neue Nachweisverfahren zügig einsetzen. 
Nun ist es aber erstmals gelungen, per 
PCR die kleinen Basenveränderungen der 
DNA, erzeugt durch Gene Editing beim Ci-
bus-Raps SU Canola (Markenname Falco) 
zu identifizieren. Entscheidend für einen 
derartigen Nachweis ist, dass man wissen 
muss, wonach man sucht. Die besondere 
Leistung des Forscherteams bestand vor 
allem im „Knacken des Codes“ der Gen-
technik-Pflanze. Dazu werteten sie öffent-
lich verfügbare Informationen aus diver-
sen Quellen aus und untersuchten Ori-
ginal-Saatgut, das sie sich über Umwege 
beschaffen mussten. Für gentechnisch 
ver änderte Pflanzen, die in der EU nicht 
zugelassen sind und für die der Herstel-
ler das auch nicht beantragt hat, gilt: Es 
besteht keine Verpflichtung für die Her-
steller, den Behörden die Sequenz-Infor-
mationen, Referenzmaterial oder gar fer-
tige Nachweisverfahren zur Verfügung zu 
stellen.
Anders ist es bei gentechnisch veränder-
ten Organismen (GVO), für die eine EU-
Zulassung als Lebens- oder Futtermittel 
zum Anbau oder Import beantragt wird. 
In diesen Fällen müssen die Hersteller 
Nachweisverfahren, Referenz- und Kon-
trollmaterial bereitstellen. Der Mangel an 
Transparenz bei nicht zugelassenen GVO 
darf kein Grund für deren Deregulierung 
sein. Ein erster Schritt wäre ein verbind-
liches internationales, öffentliches Regis-
ter mit allen entsprechenden Informatio-
nen über bereits erzeugte und im Umlauf 
befindliche GVO.
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EVENT MUSS NACHGEWIESEN WERDEN, 
NICHT DIE TECHNIK

Der Cibus-Nachweis kann zuverlässig den 
spezifischen Gentechnik-Raps („Event“) 
nachweisen und auch klar von Pflanzen 
mit sehr ähnlichen Eigenschaften unter-
scheiden, die mit anderen Verfahren er-
zeugt wurden. Die angewendete Technik 
selbst weist der Test nicht nach. Das mo-
nierten prompt das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit (BVL) und auch das Europäische 
Netzwerk der Gentechnik-Labore (ENGL) 
in ihren ersten Stellungnahmen. Aller-
dings verlangen die geltenden EU-Regeln 
das auch gar nicht für einen rechtssiche-
ren Nachweis eines GVO. Das hat der Gen-
technikrechtsexperte Dr. Georg Buchholz 
im Auftrag des VLOG in einem Schrei-
ben an die EU-Kommission aufgezeigt.5 
Es reicht aus, dass eine Nachweismethode 
auf Grundlage bestimmter DNA-Sequen-

zen einen GVO eindeutig identifizieren 
kann. Der Nachweis, welche Technik an-
gewendet wurde, kann auf andere Weise 
erbracht werden, so Buchholz. Auch der 
Antragsteller muss nur eine „ereignisspe-
zifische“ Methode nachweisen, die spezi-
ell auf das Transformationsereignis aus-
gerichtet ist, es also von bereits zugelasse-
nen GVO unterscheidbar macht.
Rechtsanwalt Buchholz argumentierte of-
fenbar sehr überzeugend: Das BVL forder-
te zuletzt nicht mehr, ein Nachweisverfah-
ren müsse auch die angewendete Technik 
nachweisen. Im Gegenteil – die Ursache 
der Punktmutation sei „nicht die Frage ei-
nes Nachweises“.6 Auch die Tatsache, dass 
es sich bei Cibus-Raps um Gentechnik 
handelt, stellt das BVL inzwischen nicht 
mehr in Frage, genauso wenig wie die Eu-
ropäische Lebensmittelsicherheitsbehör-
de EFSA. Entsprechend wird der Cibus-SU-
Raps auch in der EU-Gentechnik-Daten-
bank EUginius aufgeführt.

KONTROLLEN JETZT ENDLICH 
DURCHFÜHREN

Das neue Nachweisverfahren wird derzeit 
noch nicht in den behördlichen Gentech-
nik-Kontrolluntersuchungen von Lebens- 
und Futtermitteln sowie Saatgut einge-
setzt. BVL und ENGL behaupten, dass es 
noch keine ausreichende und rechtssiche-
re Grundlage für behördliches Handeln 
biete – also etwa dafür, im Fall einer po-
sitiv getesteten Probe die betroffene Char-
ge als illegalen Import zurückzuweisen. 
Dies ignoriert einerseits, dass zur Identi-
fizierung weitere Indizien hinzugezogen 
werden können, wie etwa die gleichzei-
tige Veränderung aller Genkopien. Auch 

gilt, dass laut Lebens- und Futtermittel-
recht die zuständigen Behörden nicht nur 
dann handeln müssen, wenn ein Geset-
zesverstoß nachgewiesen ist, sondern be-
reits dann, wenn der Verdacht besteht, 
dass dies der Fall sein könnte.
Deshalb fordern der VLOG und der „Ohne 
Gentechnik“-Sektor die deutschen Bun-
desländer auf, Importe auf illegalen Gene 
Editing-Cibus-Raps zu kontrollieren. Denn 
die Gentechnik-Kontrolluntersuchungen 
von Lebens- und Futtermitteln sowie Saat-
gut liegen in ihrem Verantwortungsbe-
reich. Mehrere Labore in Deutschland 
und Österreich können den Test bereits 
durchführen. Das Verfahren wurde vom 
österreichischen Umweltbundesamt vali-
diert und erfüllt alle europäischen Kriteri-
en für GVO-Nachweismethoden. 

ANWENDUNG UND WEITERE  
FORSCHUNG NÖTIG

Der Cibus-Nachweis ist ein wichtiger Mei-
lenstein, aber nur ein Anfang. Das Ver-
fahren kann und muss nun für weitere  
neue Gentechnik-Pflanzen angepasst be-
ziehungs weise auf deren veränderte Se-
quenz angewendet werden. Im Fokus soll-
te hier die Calyxt-Soja stehen, die zweite 
in den USA angebaute neue Gentechnik-
Pflanze. Hier besteht ebenso eine konkre-
te Gefahr illegaler Importe. 
Weitere Forschungen müssen darauf zie-
len, nicht nur bestimmte Veränderungen 
durch neue Gentechnik, sondern auch die 
angewendeten Techniken selbst nachzu-
weisen. Hinweise auf Genomebene lassen 
sich bereits finden. 
Dringend erforderlich ist aber auch die 
Entwicklung von Nachweisverfahren für 
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Gentechnisch veränderte Lebensmittel bleiben wichtiges Verbraucher*innen-Thema. Werden sie hinter Tarnbe-
zeichnungen wie „Genome Editing“ versteckt, sinkt die Bekanntheit zwar rapide. Bei denjenigen, die den Begriff 
kennen, bleibt der Gesamtanteil der Beunruhigten aber ähnlich.

Quelle: BfR Verbrauchermonitor 02/2020, Verteilung Antworten auf die Frage: 
1 „Haben Sie von den folgenden Gesundheits- u. Verbraucherthemen bereits gehört, oder haben Sie davon noch nichts gehört?“
2 „Inwieweit sind Sie persönlich über die folgenden Gesundheits- u. Verbraucherthemen beunruhigt oder nicht beunruhigt?“
© 2020, Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG), nachgebaute Infografik.

GENTECHNIK-LEBENSMITTEL
TÄUSCHUNGSVERSUCH GESCHEITERT
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in der EU nicht zugelassene GVO. Bei den 
alten GVO setzen diese zum Beispiel an 
sehr häufig verwendeten Steuerungsse-
quenzen oder Antibiotikaresistenzmar-
kern an. Diese Nachweisverfahren kön-
nen aufzeigen, wenn sich solche Gentech-
nik-Events in Proben befinden. Bei den 
neueren Gentechnik-Verfahren fehlen ent-
sprechende Nachweismethoden noch. Der 
Forschungs bedarf ist entsprechend hoch. 
Die „Ohne Gentechnik“-Organisationen 
und NGOs haben mit dem Nachweisver-
fahren für den Cibus-Raps vorgelegt. Es 
ist höchste Zeit, dass Politik und Behörden 
aktiv werden und sich dieser wichtigen öf-
fentlichen Aufgabe annehmen. Sie müs-
sen in Nachweisverfahren investieren, um 
geltendes EU-Recht durchzusetzen und 
Verbraucher*innen vor illegalen Gentech-
nik-Importen zu schützen. 

Alexander Hissting ist Geschäftsführer des 
Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. 
(VLOG). 
www.ohnegentechnik.org 

1 Chhalliyil et al.: A Real-Time Quantitative PCR  
Method Specific for Detection and Quantification of the 
First Commercialized Genome-Edited Plant. In:  
Foods, 07.09.2020, https://www.mdpi.com/ 
2304-8158/9/9/1245.

2 Detect GMO: First open source detection test for a  
gene-edited GM crop, www.detect-gmo.org.

3 Das zweite Produkt, das bereits angebaut wird, ist eine 
Soja von Calyxt, die mit TALEN hergestellt wurde. Sie 
wurde nach Unternehmensangaben im Jahr 2020 auf 
40.460 Hektar angebaut.

4 USDA: Acreage Report, https://www.northerncanola.
com/news/USDA-June-Acreage-Report.

5 Buchholz, G: Detection Method for Cibus SU Canola,  
ENGL Evaluation, Brief an die EU-Kommission. 
22.10.2020, https://www.ohnegentechnik.org/ 
fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/Rechtliche_
Stellungnahmen/GGSC_to_Commission_Cibus_SU_
Canola_201022.pdf.             

6 BVL begrüßt Cibus-Test: Es geht um die Mutation, nicht 
um deren Ursache, 25.02.2021, https://www.ohnegen-
technik.org/artikel/bvl-begruesst-test-fuer-neue- 
gentechnik-pflanzen-es-geht-um-die-mutation-nicht-
um-deren-ursache.              

http://www.ohnegentechnik.org
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1245
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1245
http://www.detect-gmo.org
https://www.northerncanola.com/news/USDA-June-Acreage-Report
https://www.northerncanola.com/news/USDA-June-Acreage-Report
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/Rechtliche_Stellungnahmen/GGSC_to_Commission_Cibus_SU_Canola_201022.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/Rechtliche_Stellungnahmen/GGSC_to_Commission_Cibus_SU_Canola_201022.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/Rechtliche_Stellungnahmen/GGSC_to_Commission_Cibus_SU_Canola_201022.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/Rechtliche_Stellungnahmen/GGSC_to_Commission_Cibus_SU_Canola_201022.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/artikel/bvl-begruesst-test-fuer-neue-gentechnik-pflanzen-es-geht-um-die-mutation-nicht-um-deren-ursache
https://www.ohnegentechnik.org/artikel/bvl-begruesst-test-fuer-neue-gentechnik-pflanzen-es-geht-um-die-mutation-nicht-um-deren-ursache
https://www.ohnegentechnik.org/artikel/bvl-begruesst-test-fuer-neue-gentechnik-pflanzen-es-geht-um-die-mutation-nicht-um-deren-ursache
https://www.ohnegentechnik.org/artikel/bvl-begruesst-test-fuer-neue-gentechnik-pflanzen-es-geht-um-die-mutation-nicht-um-deren-ursache
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Zukunftslandwirtschaft braucht 
Wahl- und Gentechnikfreiheit 
Deregulierung führt zu  
wirtschaftlichen Risiken
Annemarie Volling 

M it den neuen Gentechnik-Ver-
fahren könnten schnell und 
effizient trocken- und pilz-
resistente Pflanzen erzeugt 

werden, die eine Anpassung an den Kli-
mawandel ermöglichen, Pestizide ein-
sparen und den Hunger bekämpfen sol-
len, so die Versprechungen. Ob und wann 
neue Gentechnik-Produkte überhaupt 
auf den Markt kommen, und ob sie un-
ter Stressbedingungen im Anbau und in 
der Umwelt tatsächlich die gewollten Er-
gebnisse zeigen, ist derzeit völlig offen. 
Mit Sicherheit werden CRISPR & Co aber 
zu noch mehr Patenten auf Saatgut füh-
ren und so den Zugang zu genetischen 
Ressourcen immer weiter erschweren. 
Konzerne fordern nun eine Deregulie-
rung der neuen Gentechnik-Verfahren. 
Damit wollen sie sich der Zulassungs- 
und Kennzeichnungspflicht entziehen, 
ihre Märkte ausdehnen, aber für die Fol-
gen ihrer Produkte keine Verantwortung 
übernehmen. Doch die Gentechnikfrei-
heit Europas ist ein hohes Gut - sie muss 
verteidigt werden.

RAUS AUS DER SACKGASSE 

Die Herausforderungen in der Landwirt-
schaft sind groß. Weltweit ist sie Mitver-
ursacherin, aber auch Leidtragende des 
Klimawandels. Hinzu kommen Biodiver-
sitätsverlust, zunehmende Wasserknapp-
heit, global wachsende soziale Ungleich-
heit genauso wie berechtigte Erwartun-
gen der Gesellschaft an eine artgerechte 
Tierhaltung. Gleichzeitig stehen viele 
Bäuerinnen und Bauern unter enormem 
wirtschaftlichen Druck. Allein zwischen 
2010 und 2020 haben weitere zwölf Pro-
zent der Betriebe aufgegeben.1 Eine Rei-
he ist im Existenzkampf und verschul-
det. Die bisherige Agrarpolitik des „Wach-
sen oder Weichens“, der Spezialisierung 
und des globalen Wettbewerbs hat in eine 
Sackgasse geführt. Viele Betriebe wollen 
sich auf den Weg machen und qualitativ 
hochwertige Lebensmittel zu fairen Prei-
sen erzeugen. Es müssen jedoch entspre-
chende Rahmenbedingungen und finan-
zielle Anreize geschaffen werden, um eine 
Transformation hin zu Klima-, Biodiversi-

täts-, Wasser- und Tierschutz zu ermög-
lichen. Nur mit einer wirtschaftlichen 
Perspektive wird es gelingen, möglichst 
viele und vielfältige Betriebe dabei mit-
zunehmen. Diese Perspektive liegt auch 
in der Sicherung der Gentechnikfreiheit 
– nicht zuletzt, um dem Wunsch der Ver-
braucher*innen und des Handels nach 
gentechnikfreien Lebensmitteln nachzu-
kommen. 

WETTBEWERBSVORTEIL 
GENTECHNIKFREIE LANDWIRTSCHAFT

Aktuell haben europäische Bäuerinnen 
und Bauern einen großen Wettbewerbs-
vorteil, weil sie gentechnikfreie Pflanzen 
anbauen. Die abnehmende Hand verlangt 
Gentechnikfreiheit im Ackerbau, insbe-
sondere die europäischen Mühlen und 
Verarbeitungsunternehmen sowie der Le-
bensmitteleinzelhandel. Als manche Be-
triebe Mitte der 2000er Jahre in Deutsch-
land gentechnisch veränderten (gv) Mais 
MON810 anbauten, hat zum Beispiel die 
größte deutsche Maismühle Aufschläge 
für Mais gezahlt, dessen Gentechnik-Ver-
unreinigung unter 0,1 Prozent lag. Ware 
mit höherer Verunreinigung wurde nicht 
abgenommen. Betroffene Landwirt*innen 
hatten enorme Schwierigkeiten, selbst ge-
ringfügig – unter dem gesetzlichen Grenz-
wert liegende – verunreinigte Ware zu ver-
kaufen und hatten entsprechende Verlus-
te. Um ihre gentechnikfreie Erzeugung 
und die Vermarktung ihrer Produkte zu 
sichern, haben Bäuerinnen und Bauern 
Gentechnikfreie Regionen gegründet. Ziel 
war auch, Berufskolleg*innen auf die Pro-
bleme des Anbaus von gv-Pflanzen hin-
zuweisen und von der Politik eine klare 

Sicherung ihrer Produktion zu fordern. 
Auch die Abnehmer*innen in Asien und 
Nordamerika verlangen gentechnikfreie 
Ware. Diese kann derzeit ohne Probleme 
erzeugt werden. Würden die neuen Gen-
technik-Verfahren, wie von der Gentech-
nik-Industrie gefordert, nicht mehr nach 
Gentechnikrecht reguliert, wäre die Gen-
technikfreiheit der Produkte nicht mehr 
zu garantieren. Dann könnten Bäuerin-
nen und Bauern das Qualitätsmerkmal 
„gentechnikfrei“ nicht mehr liefern, sie 
würden zu austauschbaren Rohstoffliefe-
ranten und müssten zu noch schärferen 
Wettbewerbsbedingungen und Dumping-
preisen erzeugen. Weiteren Betrieben 
würde ihre Wirtschaftlichkeit und mittel-
fristig ihre Existenz entzogen.
Auch im Bereich der tierischen Produk-
te (Milch, Eier, Fleisch) verlangen im-
mer mehr Molkereien, Eier- und Geflügel-
fleischproduzenten in Deutschland und 
Europa eine gentechnikfreie Fütterung. 
2015 erklärten alle Handelsketten, dass 
sie bei ihren gesamten Eigenmarken die 
Fütterung der Tiere schrittweise auf zer-
tifizierte gentechnikfreie Soja und lang-
fristig auf heimische Eiweißfuttermit-
tel umstellen werden. Ende 2019 wurden 
nach Angaben des Verbandes Lebensmit-
tel ohne Gentechnik 64 Prozent der bun-
desweit erzeugten Milch nach den „Ohne 
Gentechnik“-Kriterien erzeugt. Bei Geflü-
gelfleisch liegt der „Ohne Gentechnik“-An-
teil bei etwa 60 Prozent. Eier werden zu 70 
Prozent ohne Gentechnik produziert. Ent-
scheidend für Bäuerinnen und Bauern ist, 
dass sie für ihre Mehrkosten durch die 
gentechnikfreie Fütterung den entspre-
chenden Aufschlag erhalten. Auch der 
Biomarkt, für den seine Verpflichtung, 
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keine Gentechnik einzusetzen, ein wich-
tiges Verkaufsargument ist, boomt. Die-
se gentechnikfreien konventionellen und 
ökologischen Qualitätsmärkte sollten aus-
gebaut und gesichert und nicht durch eine 
Deregulierung gefährdet werden.

REGULIERUNG SCHAFFT 
RECHTSSICHERHEIT UND 
WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE 

Auch neue Gentechnik ist Gentechnik 
und muss nach EU-Gentechnikrecht re-
guliert werden. Dies hat das richtungs-
weisende EuGH-Urteil vom Juli 2018 be-
stätigt und damit Rechtssicherheit für alle 
Wirtschaftsbeteiligten geschaffen.2 Regu-
lieren heißt nicht verbieten, wie es zum 
Teil dargestellt wird, sondern beinhaltet 
die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Risikobewertung und eines Zulassungs-
verfahrens. Sie bringt Anforderungen an 
Nachweisbarkeit, Rückverfolgbarkeit und 
Kennzeichnung der Gentechnik-Pflanzen 
und -Produkte mit sich. Für nicht in der EU 
zugelassene gentechnisch veränderte Or-
ganismen gilt Nulltoleranz. Freisetzungen 
zu Versuchszwecken unterliegen einem 
Genehmigungsvorbehalt. Es können Maß-
nahmen oder Verbote erlassen werden, 
um Risiken einzudämmen. Eine solche 
Regulierung der Gentechnik ermöglicht 
Transparenz, wo Gentechnik freigesetzt 
oder angebaut wird und Schutzmöglich-
keiten vor Kontaminationen. Durch die 
Kennzeichnungspflicht wird Gentechnik-
freiheit in der gesamten Lebensmitteler-
zeugungskette – von der Züchtung über 
den Anbau, Fütterung, Verarbeitung und 
Handel – ermöglicht. Rückverfolgbarkeit, 
Kontrollen und gegebenenfalls Rückruf-

aktionen können realisiert und Haftungs-
ansprüche bei Verunreinigungen geltend 
gemacht werden. Das Verursacherprin-
zip ist anwendbar. Nur wenn das Gentech-
nikrecht auch auf neue Gentechnik an-
gewendet wird, kann die gentechnikfreie 
Lebensmittelerzeugung auch in Zukunft 
sichergestellt und so die Wahlfreiheit für 
alle Beteiligten ermöglicht werden.

PATENTE BEHINDERN VIELFALT 

Gentechnik hat eine Patentierung von 
Pflanzen und Tieren erst möglich gemacht. 
Mit Patenten wollen sich die Inhaber weit-
gehende Rechte auf „ihr geistiges Eigen-
tum“ sichern, vom Saatgut bis zum Lebens-
mittel. Dabei greifen sie auf jahrhunderte-
lange Züchtungsarbeit von Bäuer*innen 
und Züchter*innen zurück. Patente füh-
ren zur Verzögerung oder Verhinderung 
von Forschung und Innovationsprozes-
sen und bergen hohe Rechtsunsicherhei-
ten.3 Züchtungsarbeit wird erheblich ein-
geschränkt beziehungsweise unmöglich 
gemacht. Denn in einer zunehmend un-
durchsichtigen Patentlandschaft wird es 
selbst für mittelgroße Züchtungsbetriebe 
immer schwieriger, zu überschauen, mit 
welchem genetischen Ausgangsmaterial 
und an welchen Eigenschaften sie über-
haupt noch arbeiten können, ohne – un-
wissentlich – auf patentiertes Material zu-
rückzugreifen. Dabei ist der freie Zugang 
zu genetischen Ressourcen eine Grund-
voraussetzung für Züchtungsarbeit. Pa-
tente haben erheblich zur Konzentrati-
on des Saatgutmarktes beigetragen. Nach 
den letzten drei Fusionen dominieren drei 
Konzerne knapp 60 Prozent des Saatgut-
marktes.4 Bei einigen Kulturen haben Kon-

zerne in bestimmten Regionen schon jetzt 
Monopolmacht. So können sie ihr Saatgut-
angebot komplett auf ihre Profite ausrich-
ten. In den USA hat Monsanto ( jetzt Bayer) 
neue Soja- und Mais-Sorten nur noch als 
gv-Varietät auf den Markt gebracht, kon-
ventionell gezüchtetes Saatgut wurde aus 
den Katalogen eliminiert. Auch in Brasili-
en sind ertragreiche und gut laufende kon-
ventionelle Soja-Sorten vom Markt genom-
men worden. Die Wahlfreiheit beim Saat-
gut wurde somit ausgehebelt. 

ZUKUNFTSFÄHIGE LANDWIRTSCHAFT 
UND ZÜCHTUNGSARBEIT SICHERN

Um sich den Herausforderungen des Kli-
mawandels und des Umbaus der Land-
wirtschaft stellen zu können, brauchen 
Züchter*innen freien Zugang zu vielfälti-
gem genetischen Material, ohne Gentech-
nik und Patente. Es bedarf einer Züchtung 
und Saatgutarbeit hin zu vielfältigen, re-
gional anpassungsfähigen Sorten mit ei-
ner hohen Variabilität. Züchtung kann je-
doch nur einen kleinen Beitrag zur Kli-
maanpassung und Biodiversität leisten. 
Widerstandsfähige Ackerbau- und Agro-
forstsysteme, die den Boden wasserauf-
nahmefähiger machen, Humus aufbau-
en und Bodenlebewesen aktivieren, weite 
Fruchtfolgen mit vielfältigen Sorten sowie 
bisher nicht etablierte Kulturen müssen 
gefördert werden. Die Lösung ist Vielfalt 
im System und Risikostreuung. Entspre-
chend müssen Forschungsgelder, statt 
einseitig in die Forschung zur Anwendung 
der Agro-Gentechnik, in eine ökologische-
re Ausrichtung der Landwirtschaft, die an 
den Ursachen der Probleme ansetzt, in-
vestiert werden.

VIEL ZU VERTEIDIGEN 

Die EU-Gentechnikgesetzgebung basiert 
auf dem im EU-Recht verankerten Vor-
sorgeprinzip und der Wahlfreiheit. Auch 
die neuen Gentechnik-Verfahren sind ri-
sikobehaftet, ihr Nutzen für die Landwirt-
schaft fragwürdig. Entsprechend müssen 
sie aus Vorsorgegründen sowie zur Ent-
wicklung einer zukunftsfähigen Land-
wirtschaft und Züchtungsarbeit wie auch 
aus wirtschaftlicher Sicht weiterhin nach 
EU-Gentechnikrecht reguliert werden. 
Nur so kann die gentechnikfreie Lebens-
mittelerzeugung auch in Zukunft sicher-
gestellt und die Wahlfreiheit für alle Be-
teiligten ermöglicht werden. Europa hat 
gut daran getan, bei der alten Gentechnik 
vorsichtig zu sein und Sicherheitsmaß-
nahmen einzuführen – sie haben auch zu 
Wettbewerbsvorteilen der europäischen 
gentechnikfreien Erzeugerkette geführt. 
Diese Standards sollten wir nicht leicht-
fertig aufs Spiel setzen.

Annemarie Volling ist Gentechnik-Expertin bei 
der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft (AbL) e.V. 
www.abl-ev.de/themen/gentechnikfrei

1 Agra Europe (4/2021, 25.01.2021): In zehn Jahren 35.600 
Betriebsaufgaben. Länderberichte, S. 42. 

2 Rechtssache C-528/16 (http://curia.europa.eu/juris/ 
document/document.jsf?text=&docid=204387&  
pageIndex=0&doclang= DE&mode=req&dir=&occ= 
first&part=1&cid=753328)

3 De Schutter (2009): United Nations. The right to food.

4 Volling, A et al. (2019): Wahlfreiheit und Vorsorgeprinzip 
vorerst gestärkt, www.kritischer-agrarbericht.de/ 
fileadmin/Daten-KAB/KAB-2019/KAB2019_279_289_
Volling_Nuernberger.pdf

http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2019/KAB2019_279_289_Volling_Nuernberger.pdf
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2019/KAB2019_279_289_Volling_Nuernberger.pdf
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2019/KAB2019_279_289_Volling_Nuernberger.pdf
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Ausblick / Schlussbetrachtungen aus bäuerlicher Sicht

Ausblick

D ie vorliegende Textsammlung 
läs st Autor*innen aus unter-
schiedlichen Wissenschaftsdiszi-
plinen (Mole kulargenetik, Öko-

logie, Ethik, Recht) zu Wort kommen, 
ebenso Betroffene aus der Saatgutzüch-
tung, Landwirtschaft, Verarbeitung und 
Verbraucherschutz. Sie gibt dadurch den 
verschiedensten Perspektiven, Erfahrun-
gen und Positionen Raum. Eine solche 
Bandbreite an Perspektiven aller Akteure 
und Betroffenen ist notwendig, um eine 
informierte gesellschaftliche Diskussion 
um die neuen Gentechnik-Verfahren in 

der Landwirtschaft zu führen. Alle Betrof-
fenen sind bei den anstehenden Entschei-
dungen einzubeziehen. 
Diese Diskussion braucht aber Zeit. Sie 
muss stattfinden, bevor weitreichende 
Weichenstellungen für die Zukunft der Le-
bensmittelerzeugung und Umwelt getrof-
fen oder Tatsachen geschaffen werden; 
zum Beispiel durch Freisetzungsversuche, 
Anbau oder Importe. Um solche nicht 
mehr umkehrbaren Tatsachen zu verhin-
dern, müssen die neuen Gentechnik-Ver-
fahren einer strikten Regulierung nach 
Gentechnikrecht unterliegen. 

Schlussbetrachtungen  
aus bäuerlicher Sicht
 

Die Erwartungen an die neuen 
Gentechniken sind groß – sie sol-
len die Welternährung sichern, 
den Klimawandel bekämpfen 

und den Pestizideinsatz reduzieren. Ob 
dies mit den neuen Gentechniken er-
reicht werden kann, ist im Moment sehr 
spekulativ. Zudem setzen die Gentech-
nik-Lösungen nicht an den Ursachen der 
Pro bleme an, sondern führen womöglich 
noch zu weiteren, unabsehbaren Folge-
problemen. Trotzdem plädieren die Be-
fürworter*innen der Gentechnik für eine 
möglichst unregulierte Anwendung ein-
zelner oder sogar aller Anwendungen 
der neuen Gentechniken. Sie wollen ei-
nen Freifahrtschein – ohne Vorabprüfung 
der Risiken und ohne für mögliche Folgen 
in die Verantwortung genommen zu wer-
den. Damit wäre die konventionelle und 
ökologische Landwirtschaft und Lebens-
mittelerzeugung in Gefahr, denn ohne 
strikte Regulierung auch der neuen Gen-
techniken unter dem Gentechnikrecht 
wird es nicht möglich sein, die Gentech-
nikfreiheit vom Saatgut bis zum Teller si-
cherzustellen. 
Die neuen Gentechniken werden oft als 
„präzise“ dargestellt. Aber welche Wir-
kungen die einzelnen Veränderungen auf 
der Ebene des Genoms, im Organismus 
selbst oder im Wechselspiel mit der Um-
welt haben, ist nicht geklärt. Auch kleine 
Veränderungen können gravierende Fol-

gen haben. Veränderungen können mehr-
fach hintereinander oder in Kombination 
durchgeführt werden. Mit CRISPR ist es 
auch möglich, Veränderungen in beson-
ders geschützten Bereichen des Erbguts, 
die bisher wenig erreichbar waren, vor-
zunehmen. Neue Gentechnik ist per Defi-
nition „neu“, es gibt deshalb bislang auch 
keine systematische und umfassende Ri-
sikoprüfung und -bewertung. Zu behaup-
ten, sie sei sicher, ist wissenschaftlich 
nicht nachvollziehbar. Alle Anwendungen 
der NGT müssen einer Risikoprüfung und 
-bewertung unterzogen werden, bevor sie 
freigesetzt, angebaut oder in Verkehr ge-
bracht werden. Einzelne Techniken oder 
gentechnisch veränderte Organismen von 
einer Regulierung auszunehmen ist wis-
senschaftlich nicht begründbar und wür-
de zu erheblichen Problemen für die gen-
technikfreie Land- und Lebensmittel-
wirtschaft führen (vom Saatgut bis zum 
Endkunden).
Die Gentechnikfreiheit – und damit die 
Wahlfreiheit – könnte nicht mehr sicher-
gestellt werden. Saatgutzüchter*innen 
müssten auf die Verwendung von exter-
nem Züchtungsmaterial – einem Grund-
pfeiler der Züchtungsarbeit – verzich-
ten, um Kontaminationen zu verhindern. 
Auch die Züchtung selbst und die Vermeh-
rung würde zum Risikofaktor. Bäuerin-
nen und Bauern hätten Schwierigkeiten, 
gentechnikfreies Saatgut zu kaufen, eine 
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Grundvoraussetzung, um gentechnikfrei 
anbauen zu können. Bäuerinnen und Bau-
ern würden ihre Märkte verlieren, weil 
Marktpartner*innen und Abnehmer*in-
nen ihre Beschaffungspolitik anpassen 
würden, um gentechnikfreie Qualitäten 
zu erhalten. Mindestvoraussetzung zur Si-
cherung der Gentechnikfreiheit – und da-
mit Wahlfreiheit aller Beteiligten – ist die 
Regulierung der neuen Gentechnik unter 
dem Gentechnikgesetz. Ohne Regulierung 
würde es ( je nach Kultur) zu schnellen – 
intransparenten – Durchmischungen des 
Saatguts, der Ernten und der Lebensmittel 
mit GVO kommen. Diese im Gefahrenfall –  
ohne die Option der Rückverfolgbarkeit  
– aus der Lebensmittelkette oder gar Um-
welt zu entfernen ist unmöglich. Ein Zu-
rück gäbe es nicht mehr – oder nur unter 

langwierigen massiven Anstrengungen. 
Deshalb bedarf es einer strikten Regulie-
rung der neuen Gentechniken.  
Um die Herausforderungen des Klima-
wandels und des Umbaus der Landwirt-
schaft anzunehmen, bedarf es einer Züch-
tung und Saatgutarbeit von regional an-
passungsfähigen Sorten mit einer hohen 
Variabilität wie Sortenmischungen oder 
heterogene Populationen. Partizipative  
An sätze mit den Bäuerinnen und Bauern, 
die das Erfahrungswissen und die betrieb-
lichen Anforderungen berücksichtigen, 
sind praxisgerechte Innovationen und 
müssen entsprechend gefördert werden. 
Vielfalt im System und Risikostreuung ist 
die Devise. Hier sind konventionelle und 
ökologische gentechnikfreie Züchtungs-
ansätze auf dem Feld erfolgversprechend. 

Zur Sicherung der gentechnikfreien Landwirtschaft fordert die 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) von der zuständigen 
Politik und allen beteiligten Akteuren: 

•  Auch die neuen Gentechnik-Verfahren sind Gentechnik und müssen strikt 
nach Gentechnikrecht reguliert werden. 

•  Das in der EU geltende Vorsorgeprinzip ist konsequent anzuwenden. 

•  Alle Organismen und Produkte, die durch die neuen Gentechniken erzeugt 
wurden, sind einem Zulassungsverfahren zu unterziehen. 

•  Eine systematische, umfassende und unabhängige Risikountersuchung  
und -bewertung muss gewährleistet werden. 

•  Eine Rückverfolgbarkeit von alten und neuen zugelassenen Gentechnik- 
Produkten ist notwendig.

•  Die Kennzeichnungsverpflichtungen sind umzusetzen. Wollen Hersteller 
eine Anbau- oder Importzulassung für ihre Produkte, so müssen sie laut  
Gesetzesanforderung Nachweisverfahren, Kontroll- und Referenzmaterial  
bereitstellen. Dies ist möglich, denn wenn die Veränderung der DNA- 
Sequenz bekannt ist, kann diese auch nachgewiesen werden. 

•  Dringend müssen Forschungsgelder in die schnelle Entwicklung von gene-
rellen Nachweisverfahren investiert werden, um bei Routineuntersuchun-
gen die Gentechnikfreiheit von Importen und des Saatguts zu prüfen. Für be-
kannte neue Gentechnik-Produkte müssen spezifische Nachweisverfahren 
entwickelt werden. 

•  Öffentliche europäische und internationale Register müssen ausgebaut  
werden. Forschende und Gentechnik-Anwender*innen müssen verpflichtet 
werden, alle nötigen Informationen für die Rückverfolgbarkeit und die Ent-
wicklung eines Nachweisverfahrens zur Verfügung zu stellen. Das muss ab 
dem ersten Freisetzungsversuch mit einem GVO gelten.

•  Transparenz von Freisetzungsversuchen und Anbau, wirkungsvolle Koexis-
tenzmaßnahmen, verschuldensunabhängige und gesamtschuldnerische 
Haftung im Schadensfall sowie das Verursacherprinzip sind auch bei den 
neuen Gentechniken anzuwenden. 

• Bei in der EU nicht zugelassenen GVO ist die Nulltoleranz umzusetzen. 

• Statt einer einseitigen Ausrichtung der Forschung auf die Gentechnik-An-
wendungen muss mindestens zu gleichen Anteilen in die Förderung der gen-
technikfreien konventionellen und ökologischen Züchtung investiert wer-
den, auch um Pfadabhängigkeiten auszuschließen. Partizipative, auf Vielfalt 
und Widerstandsfähigkeit setzende Ansätze müssen gefördert werden.  

UN-Generalsekretär António Guterres sag-
te in seiner Rede an der Columbia Univer-
sität zum Zustand des Planeten am 2.  De-
zember 2020: „Die Menschheit führt ei-
nen Krieg gegen die Natur.“ Konsum- und 
Produktionssysteme seien nicht nachhal-
tig. Stattdessen zerstöre die Menschheit 
die Ökosysteme: „Das ist Selbstmord. Die 
Natur schlägt immer zurück“, so Guterres.  

„Wieder Frieden mit der Natur zu schlie-
ßen“, das sei „die bestimmende Aufgabe 
des 21. Jahrhunderts“. Um diese anzuneh-
men sollten wir nicht auf Risikotechnolo-
gien setzen, sondern auf Züchtungsver-
fahren und Ackerbausysteme, die mit der 
Natur arbeiten und die vielfältige, wider-
standsfähige Betriebe und Strukturen för-
dern.
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Glossar  

Der Begriff „alte“ Gentechnik bezieht sich hier 
auf bisherige Anwendungen der Gentechnik an 
Pflanzen. Mit Methoden wie dem Schrotschuss-
Verfahren oder Verwendung des Agrobacterium 
tumefaciens ist es möglich, (Fremd-)DNA in Orga-
nismen beziehungsweise Zellen einzuschleusen 
und in deren Erbgut einzubauen. Bei der neuen 
Gentechnik werden sie zum Teil verwendet, um 
die Gen-Schere in die Zellen einzuschleusen.

Basen sind organische Moleküle und Kompo-
nenten der DNA und RNA. Sie werden häufig als 
die „Buchstaben der DNA“ bezeichnet. Die Abfol-
ge der Basen legt die Sequenz (den genetischen 
Code) der DNA fest. In der DNA werden die vier 
Nukleinbasen Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C), 
Thymin (T) verwendet. Als Basenpaare werden 
die jeweils gegenüberliegenden (komplementä-
ren) Basen (A und T sowie G und C) auf dem Dop-
pelstrang der DNA bezeichnet.

Chromosomen sind die stark verdichtete Form 
der DNA. Im Zellkern einer Zelle können sie in meh-
reren Ausführungen vorliegen. So hat der Mensch 
einen doppelten Chromosomensatz mit 23 Chro-
mosomen von der Mutter und 23 vom Vater.

CRISPR/Cas: CRISPR sind kleine Bereiche bakte-
rieller DNA, die bei der Immunabwehr gegen ein-
dringende Viren helfen. Cas ist die Schneidekom-
ponente des CRISPR/Cas-Systems, die an der Ziel-
region der DNA den Doppelstrang schneidet. Das 
CRISPR/Cas-System wurde in Bakterien entdeckt 
und so verändert, dass damit im Labor auch das 
Erbgut von anderen Organismen verändert wer-
den kann.

DNA steht für Desoxyribonukleinsäure. Die DNA 
ist ein Makromolekül, das in der Abfolge der Ba-
sen genetische Information trägt. Sie besteht aus 
Nukleotiden. Die DNA liegt als Doppelstrang vor, 
der wie eine Helix gewunden ist.

Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen 
in Zellen spezifisch beschleunigen. Sie werden 
deswegen auch als Bio-Katalysatoren bezeichnet.

Die Epigenetik beschreibt Mechanismen und zum 
Teil auch vererbbare Veränderungen am Erbgut, 
die nicht auf Veränderungen der DNA-Sequenz 
(Basenabfolge) beruhen. Durch die Epigenetik 
wird die Aktivität von Genen während der Prozes-
se in der Entwicklung von Lebewesen oder auch 
in Reaktion auf die Umwelt reguliert.

Als Gen wird ein Abschnitt der DNA bezeichnet, 
der Informationen für die Entwicklung von Eigen-
schaften eines Organismus trägt und zur Bildung 
von RNA dient, welche dann in ein Protein über-
setzt wird. Als Genexpression wird das Ablesen 
von Genen bezeichnet (als Voraussetzung für die 
Genaktivität).

Die Genregulation bezeichnet die Regulation des 
An- und Abschaltens von Genen, also die Steue-
rung der Genexpression insbesondere während 
der Entwicklung und in Reaktion auf Umweltein-
flüsse. Auch die Reparatur von Gensequenzen und 
andere Mechanismen der Genomorganisation 
werden über die Genregulierung beeinflusst.

Genkopien: Mehrere, identische DNA-Sequenzen 
eines Gens im Erbgut werden als Genkopien be-
zeichnet.

Das Genom oder Erbgut bezeichnet die Gesamt-
heit der DNA eines Individuums, die bei Pflanzen 
und Tieren im Zellkern zu finden ist. Zusätzlich 
zum Genom im Zellkern gibt es auch DNA in den 
Chloroplasten der Pflanzen und den Mitochon-
drien der Tiere.

Genome Editing ist ein Synonym für neue Gen-
technik. Darunter werden molekularbiologische 
Techniken zusammengefasst, die zielgerichtet das 
Erbgut eines Organismus verändern sollen, bei-
spielsweise CRISPR/Cas, TALEN, Zink-Finger-Nu-
klease.

Gen-Scheren sind Enzyme (Nukleasen). Der Be-
griff soll mit einfachen Worten die Funktionswei-
se beispielsweise von CRISPR/Cas vermitteln. Die 
Gen-Schere schneidet an bestimmten Stellen des 
Erbgutes und bewirkt häufig eine Veränderung in-
nerhalb einer Zielregion.

Die guide RNA ist ein kurzes RNA-Molekül, das 
das CRISPR/Cas-System an die zu verändernde 
Zielregion im Erbgut führt. Sie ist in der Lage, den 
Zielbereich auf der DNA zu erkennen, zu binden 
und die Gen-Schere in die richtige Position zum 
Schneiden zu bringen.

Bei der herkömmlichen Mutagenese werden in 
der Pflanzenzüchtung ionisierende Strahlen oder 
chemische Stoffe verwendet, um Mutationen zu 
erzeugen. Dabei wird die spontane Mutationsra-
te im Erbgut und die genetische Vielfalt erhöht, 
die dann der Ausgangspunkt für die weitere Züch-
tung ist.

Nukleasen sind eine Gruppe von Enzymen, die 
Nukleinsäuren durchtrennen. Häufig zerschnei-
den sie beide Stränge der DNA und führen zu ei-
nem Doppelstrangbruch. Man spricht auch von 
Gen-Scheren.

Ein Nukleotid ist aus drei Bestandteilen aufge-
baut: Einer Base (bei der DNA: Adenin (A), Gua-
nin (G), Cytosin (C) oder Thymin (T); bei der RNA 
Uracil (U) statt Thymin), einem Zucker und eine 
Phosphatgruppe.

Als Off-target werden Bereiche des Erbgutes be-
zeichnet, die nicht an oder in direkter Nähe zur 
Zielregion der Nuklease liegen.

On-target bezeichnet die Zielregion auf der DNA, 
welche durch zielgerichtete Nukleasen verändert 
werden soll.

Die PCR (Polymerase-Kettenreaktion) ist ein ana-
lytisches Verfahren im Labor, mit dem sich in rela-

tiv kurzer Zeit bekannte DNA-Sequenzen nachwei-
sen lassen.

RNA steht für Ribonukleinsäure. Sie besteht wie 
die DNA aus Nukleotiden, allerdings enthält sie 
die Base Uracil anstelle von Thymin. Als Zucker-
Bestandteil hat die RNA Ribose (statt Desoxyribo-
se bei der DNA). RNA hat wichtige Funktionen als 
Bindeglied bei der Übersetzung von Genen in Pro-
teine und besitzt zudem wichtige regulatorische 
Funktionen in der Zelle.

SDN steht für zielgerichtete Nuklease (engl.: site 
directed nucleases). Das umschreibt molekulare 
Techniken wie CRISPR/Cas, bei denen Nukleasen 
in eine Zelle eingeführt werden und einen Doppel-
strangbruch an einer Zielsequenz der DNA bewir-
ken. Dieser aktiviert Reparaturmechanismen der 
Zelle und so kann es zu Veränderungen der Zielse-
quenz kommen. 

Als Transgene werden Gene bezeichnet, die per 
Gentechnik und über die Artgrenzen hinweg über-
tragen werden.

Whole Genome Sequencing (Ganzgenomse-
quenzierung) sind moderne DNA-Sequenzie-
rungsverfahren, die das Entschlüsseln des gesam-
ten Erbgutes mit der genauen Abfolge der Basen 
ermöglichen.

Zielregion oder Zielort (target) ist die DNA-Se-
quenz, die durch zielgerichtete Nukleasen ver-
ändert werden soll. Sie wird beispielsweise im 
CRISPR/Cas-Verfahren durch die guide RNA er-
kannt und anschließend durch die Gen-Schere  
geschnitten.

Das hier verkürzte Glossar wurde erstellt von Testbiotech 
mit Unterstützung der Fachstelle Gentechnik und Umwelt, 
www.testbiotech.org/sites/default/files/Fragen_Antwor-
ten_und_Fakten_CRISPR_und_Co.pdf.

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Fragen_Antworten_und_Fakten_CRISPR_und_Co.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Fragen_Antworten_und_Fakten_CRISPR_und_Co.pdf
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CRISPR & CO  
NEUE GENTECHNIK – REGULIERUNG ODER FREIFAHRTSCHEIN? 
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